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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie und zur Änderung des Bundeswasser-
straßengesetzes 

 

 

A. Problem und Ziel 

1. Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

Die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 

Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, 

im Folgenden „MSRL“) ist in das deutsche Recht umzusetzen. Die MSRL ist die 

Umweltsäule der europäischen Meerespolitik. Ihr Hauptziel ist es, einen Rahmen 

zu schaffen, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen 

ergreifen, um bis spätestens 2020 einen guten Zustand der Meeresgewässer zu 

erreichen oder zu erhalten. Dabei will die MSRL zur Kohärenz der verschiedenen 

politischen Maßnahmen beitragen, die sich auf die Meeresumwelt auswirken. 

Damit die Ziele der MSRL erreicht werden können, ist ein transparenter und 

einheitlicher Rechtsrahmen erforderlich.  

 

Zur Umsetzung der MSRL sind Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und 

(wenige) Folgeänderungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.  
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2. Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Seit Inkrafttreten des neuen Wasserhaushaltsgesetzes am 01.03.2010 ist die 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) hoheitlich für die 

Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den von ihr 

errichteten oder betriebenen Stauanlagen an Bundeswasserstraßen zuständig. 

Diese in § 34 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes geregelte neue Aufgabe der 

WSV ist auch verfahrensrechtlich im Bundeswasserstraßengesetz abzubilden. 

Dazu sind die Vorschriften über das Zubehör der Bundeswasserstraßen sowie 

über die Unterhaltung und den Aus- und Neubau anzupassen.  

 

B. Lösung 

Annahme des Gesetzes mit dem Ziel der Änderung des 

Wasserhaushaltsgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes, des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung und des Bundeswasserstraßengesetzes. 

 

C. Alternativen 

Keine. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand zur Umsetzung der Meeres-
strategie-Rahmenrichtlinie 

Bund, Ländern und Gemeinden entstehen insoweit Ausgaben, als sie Träger 

wasserwirtschaftlicher Vorhaben (Benutzung und Ausbau von Meeresgewässern) 

und von den Maßnahmenprogrammen betroffen sind. Die konkreten 

Auswirkungen lassen sich aber frühestens im Jahre 2012 absehen, wenn die 

Anfangsbewertung abgeschlossen, der gute Umweltzustand beschrieben und die 

Umweltziele festgelegt worden sind. Für den Bund sind die sich aus dem Gesetz 

ergebenden Ausgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsansätze und der Ansätze der geltenden Finanzplanung der jeweiligen 

Ressorts aufzufangen.  
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2. Vollzugsaufwand zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

Die Umsetzung der MSRL verursacht bei den für den Vollzug des Wasserrechts in 

den Küstengewässern zuständigen Ländern sowie bei dem für die deutsche AWZ 

zuständigen Bund zusätzliche Kosten. Dies ergibt sich daraus, dass im deutschen 

Recht erstmals die Durchführung systematischer und auf einander aufbauender 

Verfahrensschritte zum Schutz der Meeresgewässer gesetzlich normiert wird. Aus 

diesen Regelungen resultieren erhöhte Anforderungen an die Überwachung der 

Meeresgewässer und zusätzliche Anforderungen an die Koordinierung der 

entsprechenden Maßnahmen. Allerdings sind bereits jetzt bestehende 

einschlägige Koordinierungspflichten, z.B. aus den internationalen 

Meeresübereinkommen sowie aufgrund von Richtlinien der Europäischen Union, 

die im Erfassungsbereich der MSRL anwendbar sind, zu berücksichtigen. 

 

Die Aufstellung der einzelnen Mehrausgaben ist der Begründung, Teil A VI. 1. a) 

bb) zu entnehmen. Für den Bund soll etwaiger Mehrbedarf an Sach- und 

Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen 

werden.  

 

3. Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Die Aufgabe der Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen 

Durchgängigkeit an Stauanlagen, die von der WSV errichtet oder betrieben 

werden, wurde bereits mit dem am 01.03.2010 in Kraft getretenen neuen 

Wasserhaushaltsgesetz ausdrücklich als Hoheitsaufgabe auf die WSV übertragen. 

Die finanziellen Auswirkungen der Übernahme der neuen Aufgabe Erhaltung und 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch die WSV wurden bereits bei der 

Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes betrachtet. Die klarstellenden 

verfahrensrechtlichen Regelungen im Bundeswasserstraßengesetz führen nicht zu 

zusätzlichen Kosten.  

 

E. Sonstige Kosten 

Die Neuregelungen im Gesetzentwurf haben keine direkten Auswirkungen auf die 

Wirtschaft und auf das Preisniveau. Indirekte Auswirkungen der Umsetzung der 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie auf die Einzelpreise und das Preisniveau, 
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insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht auszuschließen, derzeit 

aber nicht quantifizierbar. 

 

F. Bürokratiekosten 

1. Unternehmen 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf Informationspflichten der 

Unternehmen. 

 

2. Bürgerinnen und Bürger 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf Informationspflichten der 

Bürgerinnen und Bürger. 

 

3. Verwaltung 

Für die Verwaltung wird eine neue Informationspflicht im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung in § 45i begründet. 
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Bundesrepublik Deutschland  
Die Bundeskanzlerin 

Berlin, den 15. Aprilr 2011

 

An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 

Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie und zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

mit Begründung und Vorblatt. 

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit. 
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Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 

NKRG ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 



 
 
 
 

                                                

 

Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie  

und zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes1 

 

Vom… 

 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes  
 
Das Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I. S. 1163) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 45 folgende Angaben einge-
fügt: 

„Abschnitt 3a 
Bewirtschaftung von Meeresgewässern 

 
  § 45a Bewirtschaftungsziele für Meeresgewässer 
  § 45b Zustand der Meeresgewässer 
  § 45c Anfangsbewertung 
  § 45d Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer 
  § 45e Festlegung von Zielen 
  § 45f Überwachungsprogramme 

 § 45g Fristverlängerungen; Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 
 § 45h Maßnahmenprogramme 
 § 45i Beteiligung der Öffentlichkeit 
 § 45j Überprüfung und Aktualisierung 
 § 45k Koordinierung 
 § 45l Zuständigkeit im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschafts- 
   zone und des Festlandsockels“.  

 
 

2.  Nach § 2 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  
 

„(1a) Für Meeresgewässer gelten die Vorschriften des § 23 und des Kapitels 2 Ab-
schnitt 3a. Die für die Bewirtschaftung der Küstengewässer geltenden Vorschriften 
bleiben unberührt.“  

 

 
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19).  
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3. Nach § 3 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 
 

„2a. Meeresgewässer 
 

die Küstengewässer sowie die Gewässer im Bereich der deutschen ausschließli-
chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels, jeweils einschließlich des Mee-
resgrundes und des Meeresuntergrundes;“. 
 

 
4. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „44“ durch die Angabe „44, 45a“ 

ersetzt. 
 
b) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Gewässerbewirtschaftung“ die Wörter 

„und der Bewirtschaftung der Meeresgewässer“ eingefügt. 
 
 

5. Nach § 45 wird folgender Abschnitt 3a eingefügt: 
 

„Abschnitt 3a 
Bewirtschaftung von Meeresgewässern 

 
 

§ 45a 
Bewirtschaftungsziele für Meeresgewässer 

 
(1) Meeresgewässer sind so zu bewirtschaften, dass 
 

1. eine Verschlechterung ihres Zustands vermieden wird und 
2. ein guter Zustand erhalten oder spätestens bis zum 31. Dezember 2020 erreicht wird. 
 

(2) Damit die Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 erreicht werden, sind insbesondere 
 

1. Meeresökosysteme zu schützen und zu erhalten und in Gebieten, in denen sie ge-
schädigt wurden, wiederherzustellen, 

2. vom Menschen verursachte Einträge von Stoffen und Energie, einschließlich Lärm, in 
die Meeresgewässer schrittweise zu vermeiden und zu vermindern mit dem Ziel, 
nachteilige Auswirkungen auf die Meeresökosysteme, die biologische Vielfalt, die 
menschliche Gesundheit und die zulässige Nutzung des Meeres auszuschließen und 

3. bestehende und künftige Möglichkeiten der nachhaltigen Meeresnutzung zu erhalten 
oder zu schaffen. 

  
(3) Nordsee und Ostsee sind nach den Bestimmungen dieses Abschnitts jeweils gesondert 
zu bewirtschaften. 
 
 

§ 45b 
Zustand der Meeresgewässer 
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(1) Zustand der Meeresgewässer ist der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern unter 
Berücksichtigung  
1. von Struktur, Funktion und Prozessen der einzelnen Meeresökosysteme, 
2. der natürlichen physiografischen, geografischen, biologischen, geologischen und 

klimatischen Faktoren sowie 
3. der physikalischen, akustischen und chemischen Bedingungen, einschließlich der 

Bedingungen, die als Folge menschlichen Handelns in dem betreffenden Gebiet und 
außerhalb davon entstehen. 

 
(2) Guter Zustand der Meeresgewässer ist der Zustand der Umwelt in Meeresgewässern, 
die unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Besonderheiten ökologisch vielfältig, dyna-
misch, nicht verschmutzt, gesund und produktiv sind und die nachhaltig genutzt werden, 
wobei  

1. die einzelnen Meeresökosysteme ohne Einschränkungen funktionieren und wider-
standsfähig gegen vom Menschen verursachte Umweltveränderungen sind und sich 
die unterschiedlichen biologischen Komponenten der Meeresökosysteme im Gleich-
gewicht befinden, 

2. die im Meer lebenden Arten und ihre Lebensräume geschützt sind und ein vom 
Menschen verursachter Rückgang der biologischen Vielfalt verhindert wird und 

3. vom Menschen verursachte Einträge von Stoffen und Energie, einschließlich Lärm, 
in die Meeresumwelt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Meeresökosysteme, 
die biologische Vielfalt, die menschliche Gesundheit und die zulässige Nutzung des 
Meeres haben. 

 
 

§ 45c 
Anfangsbewertung 

 
(1) Die zuständigen Behörden bewerten die Meeresgewässer bis zum 15. Juli 2012 nach 
Maßgabe des Anhangs III der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 
164 vom 25.6.2008, S. 19) in der jeweils geltenden Fassung. Die Bewertung umfasst 
 

1. die wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der Meeresgewässer und ihren der-
zeitigen Zustand, 

2. die wichtigsten Belastungen und ihre Auswirkungen, einschließlich menschlichen 
Handelns, auf den Zustand der Meeresgewässer unter Berücksichtigung der qualita-
tiven und quantitativen Aspekte der verschiedenen Belastungen, feststellbarer 
Trends sowie der wichtigsten kumulativen und synergetischen Wirkungen und 

3. eine wirtschaftliche und soziale Analyse der Nutzung der Meeresgewässer sowie der 
Kosten einer Verschlechterung ihres Zustands. 

 
(2) Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Bewertung nach Absatz 1 andere 
einschlägige Bewertungen insbesondere im Rahmen internationaler Meeresübereinkom-
men und auf der Grundlage des § 6 in Verbindung mit § 56 des Bundesnaturschutzge-
setzes. Bei der Bewertung nach Absatz 1 sind außerdem folgende Maßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Küstengewässern und Übergangsgewäs-
sern nach Maßgabe des § 44 oder der §§ 27 bis 31 vorgenommen worden sind, weitest-
gehend zu berücksichtigen: 
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1. Einstufungen des ökologischen und des chemischen Zustands von Küstengewässern 
und Übergangsgewässern sowie 

2. Auflistungen der Belastungen von Küstengewässern und Übergangsgewässern und 
Beurteilungen ihrer Auswirkungen. 

 
 

§ 45d 
Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer 

 
Auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach § 45c beschreiben die zuständigen Behör-
den bis zum 15. Juli 2012 die Merkmale für den guten Zustand der Meeresgewässer nach 
Maßgabe des Anhangs I der Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fassung. Hier-
bei sind Festlegungen von typspezifischen Referenzbedingungen für Küstengewässer, die 
dem sehr guten ökologischen Zustand oder dem höchsten ökologischen Potenzial ent-
sprechen und die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Küstengewässern nach 
Maßgabe des § 44 getroffen worden sind, weitestgehend zu berücksichtigen. Festlegun-
gen von Kriterien für einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumty-
pen, die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, aufgeführt sind und der in Anhang II dieser 
Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die in den Meeresgewässern vorkommen, 
sind ebenfalls weitestgehend zu berücksichtigen. 

 
 

§ 45e 
Festlegung von Zielen 

 
Auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach § 45c legen die zuständigen Behörden 
nach Maßgabe des Anhangs IV der Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fas-
sung bis zum 15. Juli 2012 die Zwischenziele mit Fristen und die Einzelziele, die erforder-
lich sind, um einen guten Zustand der Meeresgewässer zu erreichen, sowie zugehörige 
Indikatoren fest. Dabei sind andere einschlägige Ziele zu berücksichtigen, die für die Ge-
wässer auf nationaler, gemeinschaftlicher oder internationaler Ebene festgelegt worden 
sind, einschließlich der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe des § 44 und der Erhal-
tungsziele im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes. Die zu-
ständigen Behörden stellen sicher, dass die Ziele miteinander vereinbar sind. 
 
 

§ 45f 
Überwachungsprogramme 

 
(1) Bis zum 15. Juli 2014 stellen die zuständigen Behörden auf der Grundlage der An-
fangsbewertung nach § 45c und unter Beachtung der Anforderungen nach Anhang V der 
Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fassung Überwachungsprogramme zur 
fortlaufenden Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Zustands der Meeresgewäs-
ser sowie zur regelmäßigen Bewertung und Aktualisierung der nach § 45e Satz 1 festge-
legten Ziele auf und führen sie durch.  
 
(2) Die Überwachungsprogramme müssen mit anderen Überwachungsanforderungen 
zum Schutz des Meeres, die insbesondere nach wasser- oder naturschutzrechtlichen Vor-

Drucksache 217/11 -4-



 
 
 
 

schriften sowie internationalen Meeresübereinkommen bestehen, vereinbar sein. Pro-
gramme zur Überwachung des ökologischen und des chemischen Zustands von Küsten-
gewässern, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Küstengewässern nach 
Maßgabe des § 44 aufgestellt worden sind, sind weitestgehend bei der Aufstellung und 
Durchführung der Überwachungsprogramme zu berücksichtigen. 
 
 

§ 45g 
Fristverlängerungen; Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 

 
(1) Die zuständige Behörde kann die Frist nach § 45a Absatz 1 Nummer 2 sowie Fristen 
für nach § 45e Satz 1 festgelegte Ziele verlängern, soweit es für bestimmte Teile der 
Meeresgewässer wegen natürlicher Gegebenheiten unmöglich ist, die Ziele fristgerecht zu 
erreichen. Sie berücksichtigt bei ihrer Entscheidung die Auswirkungen auf Meeresgewäs-
ser anderer Staaten sowie die Hohe See. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann für bestimmte Teile der Meeresgewässer Ausnahmen 
hinsichtlich der Erreichung des guten Zustands nach § 45a Absatz 1 Nummer 2 oder hin-
sichtlich der nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele zulassen. Ausnahmen sind nur zulässig, 
wenn die Ziele nach Satz 1 nicht erreicht werden können auf Grund von 
 

1. Handlungen oder Unterlassungen außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, 
2. natürlichen Ursachen, 
3. höherer Gewalt oder 
4. Änderungen der physikalischen Eigenschaften des Meeresgewässers durch Maß-

nahmen aus Gründen des Gemeinwohls, sofern der Nutzen der Maßnahmen die 
nachteiligen Umweltauswirkungen überwiegt. 

 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. In den Fällen des Satzes 2 Nummer 4 ist sicherzustel-
len, dass die Erreichung des guten Zustands der Meeresgewässer, einschließlich der Mee-
resgewässer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nicht dauerhaft verhindert 
oder erschwert wird.  
 
(3) Verlängert die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 eine Frist oder lässt sie Aus-
nahmen nach Absatz 2 zu, hat sie Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, 
  

1. die nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele weiter zu verfolgen, 
2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 eine weitere Verschlechterung 

des Zustands des Meeresgewässers zu vermeiden und 
3. nachteilige Wirkungen auf den Zustand der Meeresgewässer, einschließlich der Mee-

resgewässer anderer Staaten sowie der Hohen See, abzuschwächen. 
 
 

§ 45h 
Maßnahmenprogramme 

 
(1) Auf der Grundlage der Anfangsbewertung nach § 45c Absatz 1 und der nach § 45e 
Satz 1 festgelegten Ziele sind bis zum 31. Dezember 2015 Maßnahmenprogramme aufzu-
stellen, die dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen. Die Maßnah-
menprogramme umfassen die kostenwirksamen Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
den guten Zustand der Meeresgewässer zu erreichen oder zu erhalten. Dabei sind die in 
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Anhang VI der Richtlinie 2008/56/EG in der jeweils geltenden Fassung aufgeführten Arten 
von Maßnahmen zu berücksichtigen. Die Maßnahmenprogramme enthalten auch 
 

1. räumliche Schutzmaßnahmen im Sinne des § 56 Absatz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes, 

2. eine Erläuterung, inwiefern die festgelegten Maßnahmen zur Erreichung der nach 
§ 45e Satz 1 festgelegten Ziele beitragen, 

3. gegebenenfalls Fristverlängerungen nach § 45g Absatz 1 und Ausnahmen nach 
§ 45g Absatz 2, jeweils einschließlich einer Begründung, und 

4. gegebenenfalls Maßnahmen nach § 45g Absatz 3. 
 

Bis zum 31. Dezember 2013 sind Informationen zu den Gebieten zu veröffentlichen, die in 
Satz 4 Nummer 1 sowie in Artikel 13 Absatz 5 der Richtlinie 2008/56/EG genannt sind. 
 
(2) Vor der Aufstellung und Aktualisierung der Maßnahmenprogramme sind zu den vorge-
sehenen neuen Maßnahmen Folgeabschätzungen einschließlich Kosten-Nutzen-Analysen 
durchzuführen. 
 
(3) Bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme sind Maßnahmen zum Schutz des 
Meeres nach anderen wasser- und naturschutzrechtlichen Vorschriften, einschließlich in-
ternationalen Meeresübereinkommen, zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung und Durch-
führung der Maßnahmenprogramme nach Absatz 1 sind weitestgehend Maßnahmen zu 
berücksichtigen, die in ein Maßnahmenprogramm nach § 82 
 

1. für ein Küstengewässer aufgenommen worden sind oder  
2. für ein oberirdisches Gewässer aufgenommen worden sind, soweit die Maßnahmen 

dem Schutz eines Küstengewässers dienen. 
 

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Meeresgewässer anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union einen guten Zustand erreichen; nachteilige Auswirkungen auf die-
se Gewässer sollen vermieden werden. 
 
(4) Die in den Maßnahmenprogrammen aufgeführten Maßnahmen dürfen keine Beschrän-
kung für Tätigkeiten enthalten, die allein der Verteidigung dienen. Diese Tätigkeiten sind 
jedoch so durchzuführen, dass sie weitestgehend mit den nach § 45e Satz 1 festgelegten 
Zielen vereinbar sind. 
 
(5) Die zuständige Behörde führt die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Maßnahmen 
bis zum 31. Dezember 2016 durch.  
 
(6) Die zuständige Behörde legt abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 einen frü-
heren Zeitpunkt für die Aufstellung und Durchführung der Maßnahmenprogramme fest, 
wenn der Zustand des Meeresgewässers umgehend grenzüberschreitende Maßnahmen 
erfordert. In diesem Fall können auch über die bereits in einem aufgestellten Maßnah-
menprogramm enthaltenen Maßnahmen hinaus zusätzliche oder weitergehende Maßnah-
men bestimmt werden. Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
 

§ 45i 
Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
(1) Die zuständige Behörde veröffentlicht 
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1. Zusammenfassungen der Entwürfe 
a) der Anfangsbewertung nach § 45c Absatz 1, der Beschreibung des guten Zu-

stands nach § 45d Satz 1 und der Ziele nach § 45e Satz 1 bis zum 15. Oktober 
2011, 

b) der Überwachungsprogramme nach § 45f Absatz 1 bis zum 15. Oktober 2013 
und 

2. Entwürfe der Maßnahmenprogramme nach § 45h Absatz 1 bis zum 31. März 2015. 
 

Innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung kann die Öffentlichkeit zu den in 
Satz 1 genannten Unterlagen bei der zuständigen Behörde schriftlich Stellung nehmen; 
hierauf ist in der Veröffentlichung hinzuweisen. Für Maßnahmenprogramme nach § 45h ist 
die Beteiligung der Öffentlichkeit nach den Sätzen 1 und 2 Teil der strategischen Umwelt-
prüfung nach § 14i des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
(2) Bei Aktualisierungen nach § 45j und der vorzeitigen Aufstellung eines Maßnahmenpro-
gramms nach § 45h Absatz 6 gilt Absatz 1 entsprechend.  
 
(3) Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1, die sich auf den Bereich der deutschen ausschließli-
chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels beziehen, sind, auch in den Fällen des Ab-
satzes 2, im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 
  
(4) § 85 gilt entsprechend für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Maßnahmen. 
 
 

§ 45j 
Überprüfung und Aktualisierung 

 
Die Anfangsbewertung nach § 45c Absatz 1, die Beschreibung des guten Zustands der 
Meeresgewässer nach § 45d Satz 1, die nach § 45e Satz 1 festgelegten Ziele, die Überwa-
chungsprogramme nach § 45f Absatz 1 sowie die Maßnahmenprogramme nach § 45h Ab-
satz 1 sind alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu aktualisieren. 
 
 

§ 45k 
Koordinierung 

 
(1) Um die Bewirtschaftungsziele nach § 45a zu erreichen, koordinieren die zuständigen 
Behörden, einschließlich der zuständigen Behörden der betroffenen Binnenländer, die 
Maßnahmen nach den §§ 45c bis 45h sowohl untereinander als auch mit den zuständigen 
Behörden im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandso-
ckels sowie mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on. Die zuständigen Behörden bemühen sich um eine dem Satz 1 entsprechende Koordi-
nierung mit den zuständigen Behörden von Staaten, die nicht der Europäischen Union an-
gehören. Die zuständigen Behörden sollen die Organisationseinheiten internationaler Mee-
resübereinkommen und internationaler Flussgebietsübereinkommen nutzen. Für die Koor-
dinierung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt § 7 Absatz 4 Satz 2 entsprechend. 
 
(2) Ergreifen andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union Maßnahmen nach der Richt-
linie 2008/56/EG, wirken die zuständigen Behörden hieran auch insoweit mit, als diese 
Maßnahmen im Zusammenhang damit stehen, dass der Oberflächenabfluss einer Flussge-

Drucksache 217/11-7-



 
 
 
 

bietseinheit in das Meeresgewässer gelangt, für das die Maßnahmen ergriffen werden. 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 45l 
Zuständigkeit im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und 

des Festlandsockels 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 
dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates die Zuständigkeit von Bundesbehörden im Geschäftsbereich der genannten 
Bundesministerien für die Durchführung der Vorschriften dieses Abschnitts und der auf 
Grund des § 23 für Meeresgewässer erlassenen Vorschriften im Bereich der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels sowie das Zusammenwirken 
von Bundesbehörden bei der Durchführung dieser Vorschriften in diesem Bereich zu re-
geln.“ 
 
 

6. § 62 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Nummern 1 bis 3 werden durch die folgenden Nummern 1 bis 6 ersetzt:  
 

„1. die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstufung entsprechend 
ihrer Gefährlichkeit, über eine hierbei erforderliche Mitwirkung des Umweltbundes-
amtes und anderer Stellen sowie über Mitwirkungspflichten von Anlagenbetreibern 
im Zusammenhang mit der Einstufung von Stoffen, 

2. die Einsetzung einer Kommission zur Beratung des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit in Fragen der Stoffeinstufung einschließlich hiermit 
zusammenhängender organisatorischer Fragen, 

3. Anforderungen an die Beschaffenheit und Lage von Anlagen nach Absatz 1,  
4. technische Regeln, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 
5. Pflichten bei der Planung, der Errichtung, dem Betrieb, dem Befüllen, dem Entleeren, 

der Instandhaltung, der Instandsetzung, der Überwachung, der Überprüfung, der 
Reinigung, der Stilllegung und der Änderung von Anlagen nach Absatz 1 sowie Pflich-
ten beim Austreten wassergefährdender Stoffe aus derartigen Anlagen; in der 
Rechtsverordnung kann die Durchführung bestimmter Tätigkeiten Sachverständigen 
oder Fachbetrieben vorbehalten werden, 

6. Befugnisse der zuständigen Behörde, im Einzelfall Anforderungen an Anlagen nach 
Absatz 1 festzulegen und den Betreibern solcher Anlagen bestimmte Maßnahmen 
aufzuerlegen,“ 

 
b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 7. 

 
 

Artikel 2 
 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes  
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Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des Strafrechtsänderungsge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
 
b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 
 
„3. den Zustand weiterer in Anhang III Tabelle 1 der Richtlinie 2008/56/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19) aufgeführter Biotoptypen und sons-
tiger biologischer Merkmale.“ 
 

 
2. In § 9 Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „des § 82“ durch die Wörter „der §§ 45h und 
82“ ersetzt.  
 
 
3. In § 22 Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „Umgang“ durch das Wort „Umfang“ ersetzt. 
 
 
4. In § 39 Absatz 5 Satz 3 wird das Wort „vorsehen“ durch das Wort „vorzusehen“ ersetzt. 
 
 
5. In § 43 Absatz 4 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „Absatz 2“ durch die Anga-
be „Absatz 3“ ersetzt. 
 
  
6. § 56 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
 

„(2) In den in Absatz 1 genannten Meeresbereichen kann die Erklärung von Gebieten zu 
geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 auch dazu 
dienen, zusammenhängende und repräsentative Netze geschützter Meeresgebiete im 
Sinne des Artikels 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG aufzubauen.“ 
 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
 
 

Artikel 3 
 

Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Nach Nummer 1.8 in Anlage 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Ar-
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tikel 11 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, wird 
folgende Nummer 1.9 eingefügt: 
 
„1.9 Maßnahmenprogramme nach § 45h des Wasserhaushaltsgesetzes“. 
 
 

Artikel 4 
 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 
 
Das Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 
(BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 27. April 
2010 (BGBl. I S. 540) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
 
1. § 1 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Nummer 2 wird der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt.  
 
 b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:  
 
  „3. bundeseigene Einrichtungen oder Gewässerteile, die der Erhaltung oder Wieder-

herstellung der Durchgängigkeit bei Stauanlagen, die von der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes errichtet oder betrieben werden, dienen.“  

 
 
2. In § 7 Absatz 3 wird das Wort „wasserrechtlichen“ gestrichen.  
 
 
3. In § 8 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  
 
 „Zur Unterhaltung gehört auch die Erhaltung von Einrichtungen und Gewässerteilen im 

Sinne des § 1 Absatz 4 Nummer 3.“  
 
 
4. § 12 wird wie folgt geändert:  
 a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  
 
  „Als Ausbau gilt auch die Herstellung oder wesentliche Umgestaltung von Einrichtun-

gen oder Gewässerteilen im Sinne des § 1 Absatz 4 Nummer 3.“  
 
 b) In Absatz 6 wird das Wort „wasserrechtlichen“ gestrichen.  
 
 
5. In § 31 Absatz 4 sind die Wörter „die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ durch die 

Wörter „der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ zu ersetzen. 
 
 

Artikel 5 
 

Inkrafttreten 
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Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 

Drucksache 217/11-11-



 
 
 
 
Begründung 

 

A. Allgemeines 

 

I. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der abschließenden 1:1-Umsetzung der Richtlinie 

2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 

(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, im Folgenden „MSRL“ abgekürzt) in das deutsche Recht. 

In dem Gesetzentwurf ist auch eine Rechtsverordnungsermächtigung zur Regelung der Zu-

ständigkeiten der Bundesbehörden für die Durchführung der Richtlinie im Bereich der deut-

schen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und des Festlandssockels vorgesehen, da hier 

für den Vollzug ausschließlich der Bund zuständig ist. Die Festlegung der Zuständigkeiten der 

Landesbehörden für die Küstengewässer, in denen die Länder für die Durchführung der 

Richtlinie zuständig sind, erfolgt durch die Länder. 

 

Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus eine Konkretisierung der bestehenden Verord-

nungsermächtigung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in § 62 Absatz 4, mit der 

sichergestellt werden soll, dass durch Rechtsverordnung bundeseinheitliche Vorschriften ins-

besondere zur Fortführung der derzeitigen Praxis der Stoffeinstufung sowie zur Fortführung 

und Weiterentwicklung der anlagenbezogenen Vorschriften der Länder erlassen werden kön-

nen. 

 

1. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

Nach Artikel 1 Absatz 1 der MSRL ist es das Hauptziel, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb 

dessen die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um bis spätestens 2020 

einen guten Zustand der Meeresgewässer zu erreichen oder zu erhalten. Dabei will die MSRL 

einen Beitrag leisten zur Kohärenz der verschiedenen politischen Maßnahmen, Vereinbarun-

gen und Rechtsetzungsmaßnahmen, die sich auf die Meeresumwelt auswirken. Sie zielt dar-

auf ab, die Berücksichtigung von Umweltbelangen bei diesen Maßnahmen und Vereinbarun-

gen sicherzustellen. In Erwägungsgrund 9 der MSRL heißt es darüber hinaus, dass zur Errei-

chung der Ziele der MSRL ein „transparenter und einheitlicher Rechtsrahmen erforderlich 

sei“. Dieser Rechtsrahmen wiederum soll einen „allgemeinem Handlungsrahmen“ zur Verfü-

gung stellen, der die Koordination, kohärente Gestaltung und angemessene Abstimmung“ 

mit anderen Maßnahmen der Gemeinschaft sowie internationalen Regelungen ermöglicht. 
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Der Regelungsanspruch der MSRL ist beschränkt und sie stellt eher einen ergänzenden ge-

meinschaftlichen Rechtsrahmen dar, innerhalb dessen existierende gemeinschaftliche und 

mitgliedstaatliche Schutzmaßnahmen an einem Gesamtziel – dem guten Umweltzustand – 

ausgerichtet und weiterentwickelt werden sollen oder können. Gemeinschaftliche Schutz-

maßnahmen, die ergänzend zum Tragen kommen, ergeben sich vor allem aus der Richtlinie 

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-

fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 

(ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1) (sog. Wasserrahmenrichtlinie). 

 

Um das o. g. Gesamtziel der MSRL spätestens bis zum Jahr 2020 zu erreichen, wird den Mit-

gliedstaaten in Artikel 1 Absatz 1 und 2 der MSRL aufgegeben, Meeresstrategien zu entwi-

ckeln, die den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt bezwecken, ihre Verschlechte-

rung verhindern sollen oder die darauf abzielen, dass Schäden an Meeresökosystemen – wo 

durchführbar – beseitigt werden. Als Teilziel verfolgt die Richtlinie hierbei den Schutz der 

marinen Biodiversität und dient damit auch der Umsetzung des Übereinkommens über die 

biologische Vielfalt vom 30. August 1993 (BGBl. 1993 II S. 1741). Außerdem sollen Einträge 

in die Meeresumwelt verhindert oder verringert werden, um Verschmutzungen schrittweise 

zu beseitigen und Auswirkungen auf die Artenvielfalt zu vermeiden. Zur Erreichung dieser 

Ziele sollen die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung der Meeresstrategie einen Ökosysteman-

satz zur Steuerung menschlichen Verhaltens anwenden und sich diesbezüglich mit Anrainer-

staaten koordinieren. 

 

Das Verfahren zur Entwicklung von Meeresstrategien gliedert sich in sechs Schritte (Aktions-

plan), die ihrerseits in zwei Phasen (Vorbereitung und Maßnahmenprogramme) untergliedert 

werden (Artikel 5 Absatz 2 der MSRL).  

 

Die Vorbereitung umfasst vier Verfahrensschritte: 

• Anfangsbewertung zur Erfassung des aktuellen Umweltzustands 

• Beschreibung eines guten Umweltzustands 

• Festlegung von Umweltzielen und dazu gehörenden Indikatoren 

• Erstellung und Durchführung eines Überwachungsprogramms für die laufende Bewer-

tung und regelmäßige Aktualisierung der Ziele der Richtlinie. 

 

Das Maßnahmenprogramm beinhaltet zwei Verfahrensschritte: 
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• Erstellung eines Maßnahmenprogramms zur Erreichung oder Aufrechterhaltung eines 

guten Umweltzustands 

• praktische Umsetzung des Maßnahmenprogramms. 

 

Wenn verschiedene Mitgliedstaaten an ein- und dieselbe Meeresregion angrenzen und der 

Zustand der Meeresregion so kritisch ist, dass dringend gehandelt werden muss, sollen die 

Mitgliedstaaten einen Aktionsplan erarbeiten, der einen früheren Beginn der Maßnahmenpro-

gramme und ggf. strengere Schutzmaßnahmen vorsieht (Artikel 5 Absatz 3 der MSRL). Die 

MSRL legt dagegen weder konkrete Schutzmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene fest, noch 

schreibt sie den Mitgliedstaaten vor, bestimmte Maßnahmen zu treffen. Die Instrumenten-

wahl soll durch die Mitgliedstaaten erfolgen, die lediglich aufgefordert werden, räumliche 

Schutzmaßnahmen in ihre Maßnahmenprogramme aufzunehmen (Artikel 13 Absatz 4 der 

MSRL). Zudem sind die Maßnahmenprogramme unter Berücksichtigung der in Anhang VI der 

MSRL aufgelisteten Arten von Maßnahmen zu konzipieren (Artikel 13 Absatz 1 der MSRL). 

Dies setzt Konsultationen der betroffenen Staaten oder ihre Zusammenarbeit im Rahmen der 

regionalen Meeresübereinkommen voraus, damit solche Maßnahmen möglichst zeitgleich und 

zielgerichtet erfolgen, ohne sich zu widersprechen. 

 

2. Struktur des Gesetzentwurfs 

Zur Umsetzung der MSRL sind Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und (weni-

ge) Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes erforderlich. Aufgrund der regulativen Aus-

richtung an Umweltzielen, Planungsschritten und Indikatoren besteht eine programmatische 

Nähe der MSRL zur Wasserrahmenrichtlinie, die im Wesentlichen auch durch das WHG um-

gesetzt wurde. Das WHG enthält die allgemeinen Grundsätze zur Gewässerbewirtschaftung 

(§ 6), die Regelungen zur Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten (§ 7), die Regelungen 

zur Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer (§§ 25 ff.), zur Bewirtschaftung der Küsten-

gewässer (§§ 43 ff.), zur Bewirtschaftung des Grundwassers (§§ 46 ff.) sowie das jeweilige 

wasserwirtschaftliche Planungsinstrumentarium. In dieses Regelungsgefüge passt sich das 

durch diesen Gesetzentwurf geregelte Instrumentarium zur Bewirtschaftung der Meeresge-

wässer ein. 

 

Artikel 1 des Gesetzentwurf enthält die erforderlichen Änderungen des WHG, Artikel 2 die 

erforderlichen Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Änderungen des WHG über-

nehmen in der Struktur die Bewirtschaftungsziele und Verfahrensschritte der Meeresstrate-

gie-Rahmenrichtlinie und passen sie in das deutsche Wasserrecht ein. Darüber hinaus enthält 
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der Gesetzentwurf Koordinierungspflichten für die beteiligten Behörden des Bundes und der 

Länder, wie sie ebenfalls in der MSRL vorgesehen sind. Schließlich sieht der Entwurf eine 

Rechtsverordnungsermächtigung zur Regelung der Zuständigkeiten der Bundesbehörden im 

Hinblick auf die Umsetzung der MSRL im Bereich der deutschen AWZ und des Festlandso-

ckels vor. Dies ist notwendig, da in diesen Bereichen der Bund für die Durchführung der 

Richtlinie zuständig ist und verschiedene Bundesbehörden zusätzliche Aufgaben aufgrund der 

MSRL übernehmen und bei der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung zusammenwirken müs-

sen.  

 

3. Bedeutsame Änderungen des WHG 

Durch die Umsetzung der MSRL werden künftig erstmals Bestimmungen über solche Meeres-

gewässer, die außerhalb der Küstengewässer liegen, in das WHG aufgenommen. Der Begriff 

der Meeresgewässer wird neben den Begriffen „Oberirdische Gewässer“, „Küstengewässer“ 

und „Grundwasser“ definiert als „Küstengewässer sowie Gewässer im Bereich der deutschen 

ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels, jeweils einschließlich des Meeres-

grundes und des Meeresuntergrundes“ (§ 3 Nummer 2a). Auf die Meeresgewässer finden die 

Verordnungsermächtigung des § 23 WHG und der neu eingefügte Abschnitt 3a des Kapitels 2 

Anwendung (vgl. § 2 Absatz 1a Satz 1). Daneben gelten für Küstengewässer weiterhin die 

Vorschriften des Kapitels 2 Abschnitt 3 über die Bewirtschaftung der Küstengewässer (§ 2 

Absatz 1a Satz 2). 

 

Die Verordnungsermächtigung in § 23 wird auf die Meeresgewässer erweitert und ermöglicht 

der Bundesregierung damit rein vorsorglich, in Zukunft Verordnungen insbesondere zur Um-

setzung von künftigem EU-Recht mit konkretisierenden Anforderungen an Meeresgewässer 

zu erlassen. Derzeit sind weitergehende Regelungen auf Verordnungsebene nicht geplant. 

 

In § 45a Absatz 1 werden zunächst die Bewirtschaftungsziele für Meeresgewässer festgelegt. 

Ziele sind die Vermeidung einer weiteren Verschlechterung des Zustands der Meeresgewäs-

ser und die Erreichung oder Erhaltung eines guten Zustands bis zum 31. Dezember 2020. § 

45a Absatz 2 beschreibt in allgemeiner Form die Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele 

erforderlich sind. Das WHG selbst enthält aber kein Instrumentarium für Meeresgewässer 

außerhalb von Küstengewässern, um diese Ziele zu erreichen. Anders als für oberirdische 

Gewässer und Küstengewässer enthält das WHG z. B. für direktes Einleiten und Einbringen 

von Stoffen in der deutschen AWZ keine Erlaubnispflicht. Dies erklärt sich aus der Tatsache, 

dass Stoffe im Wesentlichen entweder über Einleitungen oder Einbringungen in die oberirdi-
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schen Gewässer und Küstengewässer in die Meere gelangen oder aufgrund von Tätigkeiten, 

die anderweitig rechtlich geregelt sind. So enthält z. B. die Festlandsockel-Bergverordnung 

vom 21. März 1989 (BGBl. I S. 554), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2424) geändert worden ist, Anforderungen an das Einleiten von Abwasser, 

an die Sicherheit von Bohrungen und Rohrleitungen bei der Aufsuchung, Gewinnung und 

Aufbereitung von Bodenschätzen im Bereich des Festlandsockels. Für Verunreinigungen des 

offenen Meeres, die von Schiffen ausgehen, gelten die Bestimmungen des Internationalen 

Übereinkommens von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der 

Fassung des Protokolls von 1978 (MARPOL 73/78, BGBl. 1982 II, S. 4). Eigene nationale Re-

gelungen hierzu im WHG sind nicht sinnvoll. 

 

Im WHG werden dagegen über die bereits genannten Regelungen hinaus folgende Regelun-

gen getroffen: 

• In § 45b werden die Begriffe „Zustand“ und „guter Zustand“ der Meeresgewässer“ 

näher definiert. 

• In § 45c werden die Frist und die Maßgaben für die Anfangsbewertung der Meeres-

gewässer geregelt. 

• In § 45d werden die Grundlagen und die zu berücksichtigenden Faktoren für die 

Beschreibung eines guten Zustands der Meeresgewässer festgelegt. 

• In § 45e werden die Grundlagen der Festlegung von Zwischen- und Einzelzielen und 

die Fristsetzung für die Erreichung dieser Ziele geregelt. 

• In § 45f werden die Frist für die Erstellung der Überwachungsprogramme, die 

Grundlagen dieser Programme sowie die Notwendigkeit der Abstimmung mit ande-

ren Überwachungsmaßnahmen festgelegt. 

• In § 45g werden die Voraussetzungen für die Verlängerungen von Fristen zur Errei-

chung des Ziels eines guten Zustands der Meeresgewässer sowie die Zulassung von 

Ausnahmen für die Zielerreichung geregelt.  

• In § 45h sind die Fristen und Maßgaben für die Aufstellung der Maßnahmenpro-

gramme zur Zielerreichung geregelt. 

• § 45i regelt die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Anfangsbewertung, der Beschrei-

bung des guten Zustands der Meeresgewässer, der Festlegung der Ziele sowie der 

Überwachungs- und Maßnahmenprogramme. 

• § 45j sieht eine Überprüfung und Aktualisierung der wesentlichen, zuvor genannten 

Verfahrensschritte bei der Bewirtschaftung der Meeresgewässer vor. 
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• §45k enthält Pflichten zur Koordinierung der zuständigen Behörden im Inland, in-

nerhalb der Europäischen Union und mit Behörden von Drittstaaten. 

• §45l schließlich enthält eine Rechtsverordnungsermächtigung zur Regelung der Zu-

ständigkeiten von Bundesbehörden im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirt-

schaftszone und des Festlandsockels. 

 

 Die Vorschriften des neuen Abschnitts 3a richten sich ausschließlich an die Behörden und 

erlauben selbst keine Eingriffe in Rechte des Bürgers. Die §§ 45a bis 45l enthalten auch kei-

ne Verpflichtung staatlicher oder privater Stellen, den zuständigen Behörden gegenüber Aus-

künfte zu erteilen, etwa im Rahmen der Anfangsbewertung Informationen über bestimmte 

Nutzungen der Meeresgewässer mitzuteilen. Soweit auf Grund dieser Vorschriften Eingriffe in 

die Rechte der Bürger oder Auskunftspflichten erforderlich werden, sind sie auf bestehende 

anderweitige Rechtsgrundlagen zu stützen.  

 

4. Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz 

Die Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz dienen der Ergänzung der Vorschriften über 

die Beobachtung von Natur und Landschaft, der Klarstellung im Hinblick auf die Berücksichti-

gung von Landschaftsplänen bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme sowie der Ver-

knüpfung zwischen den im Bundesnaturschutzgesetz angesprochenen geschützten Meeres-

flächen im Bereich der deutschen AWZ und des Festlandsockels und den in der MSRL ange-

führten räumlichen Schutzmaßnahmen im Rahmen der zu erstellenden Maßnahmenpro-

gramme. 

  

 5. Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

§ 34 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes überträgt der WSV die Erhaltung und Wieder-

herstellung der Durchgängigkeit der von ihr errichteten oder betriebenen Stauanlagen an 

Bundeswasserstraßen als hoheitliche Aufgabe. Die Verantwortung für die Durchgängigkeit 

der Stauanlagen für Gewässerorganismen und Sedimente ist damit Teil der hoheitlichen, 

verkehrlichen Verwaltung der Bundeswasserstraßen. Die Einrichtungen und Gewässerteile, 

die zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Stauanlagen der WSV errichtet und unter-

halten werden müssen, werden Bestandteil der Bundeswasserstraßen. Die hoheitliche Ver-

waltung der Bundeswasserstraßen und der zu ihnen gehörenden Anlagen ist im Bundeswas-

serstraßengesetz geregelt. Dort finden sich verfahrensrechtliche Vorschriften über den Aus- 

und Neubau sowie die Unterhaltung. Eine klarstellende Anpassung des Bundeswasserstra-

ßengesetzes an die neue Aufgabe hat sich als für den Verwaltungsvollzug notwendig erwie-
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sen und wird nun mit der vorliegenden Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes vorge-

nommen.  

 

II. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich, soweit die Regelungen die Reinhal-

tung der Meeresgewässer betreffen, aus dem Kompetenztitel „Wasserhaushalt“ (Artikel 74 

Absatz 1 Nummer 32 Grundgesetz) und, soweit die Regelungen den Meeresnaturschutz 

betreffen, aus dem Kompetenztitel „Naturschutz“ (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 29 Grundge-

setz).  

 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Bundeswasserstraßengesetz folgt aus Arti-

kel 74 Absatz 1 Nummer 21 des Grundgesetzes. 

 

III. Vereinbarkeit mit dem EU-Recht 

Die Regelungen des Gesetzes tragen den verbindlichen Vorgaben der MSRL Rechnung. Die 

Umsetzung der einzelnen Bestimmungen dieser Richtlinie wird im Rahmen der Begründung 

zu den einzelnen Vorschriften des Gesetzes erläutert. 

 

Das Gesetz ist auch mit sonstigem EU-Recht vereinbar. 

 

IV. Gender Mainstreaming 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden nach § 2 Bundesgleichstellungsgesetz 

und § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien anhand der geltenden 

Arbeitshilfen geprüft. Personen werden von den Regelungsvorschlägen lediglich mittelbar 

betroffen. Adressaten sind der Bund und die Länder. Das Instrumentarium zur Bewirtschaf-

tung der Meeresgewässer unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen. Die Bewirt-

schaftungsziele wirken sich in gleicher Weise auf die Geschlechter aus. Die Relevanzprüfung 

in Bezug auf Gleichstellungsfragen fällt somit negativ aus. Dies gilt in gleicher Weise für die 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes. 

 

V. Alternativen 

Zu dem Gesetz gibt es keine Alternativen, da die MSRL der Europäischen Union in anderer 

Weise nicht europarechtskonform und rechtssystematisch einwandfrei in das deutsche Recht 

umsetzbar ist. 
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VI. Finanzielle Auswirkungen 

1. Kosten für die öffentlichen Haushalte 

 

a) Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

 

aa) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

 

Bund, Ländern und Gemeinden entstehen insoweit Ausgaben, als sie Träger wasserwirt-

schaftlicher Vorhaben (Benutzung und Ausbau von Meeresgewässern) und von den Maß-

nahmenprogrammen betroffen sind. Für den Bund soll etwaiger Mehrbedarf an Sach- und 

Personalmitteln bei den Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand finanziell und stellenmä-

ßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.  

 

bb) Vollzugsaufwand 

 

Die Umsetzung der MSRL verursacht bei den für den Vollzug des Wasserrechts in den Küs-

tengewässern zuständigen Ländern sowie bei dem für die deutsche AWZ zuständigen Bund 

zusätzliche Kosten. Dies ergibt sich daraus, dass im deutschen Recht erstmals die Durchfüh-

rung systematischer und auf einander aufbauender Verfahrensschritte zum Schutz der Mee-

resgewässer, wie beispielsweise die Durchführung einer Anfangsbewertung oder die Festle-

gung von Zielen, gesetzlich normiert werden. Aus diesen Regelungen resultieren erhöhte 

Anforderungen an die Überwachung der Meeresgewässer insbesondere durch zusätzliche 

Datenerhebung und -auswertung und zusätzliche Anforderungen an die Koordinierung der 

entsprechenden Maßnahmen zwischen den zuständigen Landes- und Bundesbehörden sowie 

mit den Nachbar- bzw. Anliegerstaaten an Nord- und Ostsee.  

 

Vollzugsmaßnahmen, die bereits aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie, der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), der 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie) (ABl. L 20 vom 

26.01.2010, S. 7) oder der Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Februar 2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und 

zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 37) erfolgen, werden 

hier kostenmäßig nicht erneut in Ansatz gebracht. 
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Die tatsächlichen zusätzlichen Kosten lassen sich im Hinblick auf die Datenerhebung derzeit 

schwer abschätzen, da das Datenmanagement im Hinblick auf eine kohärente Berichterstat-

tung nach dem Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 

(OSPAR- Übereinkommen; BGBl. 1994 II S. 1360) und dem Übereinkommen von 1992 über 

den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (Helsinki Übereinkommen; BGBl. 1994 II S. 

1397) zurzeit überprüft und neu geordnet wird. Bereits jetzt bestehende Berichtspflichten (z. 

B. aus den internationalen Meeresschutzübereinkommen, deren Vertragspartei Deutschland 

ist, sowie aufgrund bestehender und im Erfassungsbereich der MSRL anwendbarer Richtli-

nien der EU wie Wasserrahmenrichtlinie, FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie) sind zu be-

rücksichtigen. Dabei werden eine optimale Nutzung vorhandener Daten und die Vermeidung 

paralleler Daten- und Berichtsströme und damit eine Kostenminimierung angestrebt. Nach 

Artikel 19 Absatz 3 MSRL ist zudem die Richtlinie 2007/2/EG zur Schaffung einer Geodaten-

infrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE- Richtlinie, ABl. L 108 vom 

25.4.2007, S. 1) zu berücksichtigen.  

 

Der Vollzugsaufwand durch erhöhte Koordinierungspflichten nach § 45k WHG ist im Einzel-

nen noch nicht absehbar. Das Verfahren der Koordinierung und die erforderlichen organisa-

torischen und personellen Maßnahmen werden zwischen den zuständigen Bundesbehörden 

sowie zwischen Bund und Ländern derzeit abgestimmt. Dabei sollen vorhandene Institutio-

nen soweit wie möglich genutzt werden, allerdings werden sich zusätzliche organisatorische 

und personelle Maßnahmen nicht vermeiden lassen. Die Kosten, die durch die Koordinierung 

der Bundesbehörden untereinander im Hinblick auf die deutsche ausschließliche Wirtschafts-

zone entstehen, lassen sich erst im Rahmen der Rechtsverordnung aufgrund von § 45l WHG 

näher spezifizieren. 

 

Bei den Küstenländern fallen geringe Mehrkosten an, die diese im Einzelnen derzeit nicht 

beziffern können. Die zusätzlichen Kosten fallen auch hier insbesondere durch Überwa-

chungs- und Koordinierungsanforderungen an, die bisher durch keine europäische Richtlinie 

und kein internationales Meeresübereinkommen abgedeckt werden, also einige wenige An-

forderungen, die nach bisherigem Recht nicht zu leisten und durchzuführen waren. Weitere 

Kosten werden länderseitig durch die Teilnahme an Arbeitsgruppen entstehen. Auch diese 

Kosten können im Einzelnen nicht beziffert werden. Die Koordinierungsarbeiten werden zu-

künftig in gemeinsamen Gremien von Bund und Ländern gebündelt. Der bisherige Finanzie-

rungsbeitrag der Länder aus dem Bund-Länder-Messprogramm (BLMP) wird Bestandteil des 

 

Drucksache 217/11 -20-



 
 
 
 

 

jeweiligen Länderbeitrages zur Finanzierung dieser gemeinsamen Gremien sein. Sofern die 

Küstenländer dem BLMP angehörten, kann dies im Haushalt der Länder weitestgehend durch 

Umschichtungen finanziert werden. 

 

Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der AWZ betrifft Bundesbehörden im Geschäftsbe-

reich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und des Bundesministeriums für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Namentlich sind dies: das Umweltbundesamt 

(UBA), das Bundesamt für Naturschutz (BfN), das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-

graphie (BSH) und das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für 

ländliche Räume, Wald und Fischerei (vTI). Wie bei den Küstenländern bestehen im Hinblick 

auf die AWZ bereits Überwachungs- und Koordinierungspflichten. Gleichwohl werden durch 

die MSRL in einigen Bereichen zusätzliche Aufgaben insbesondere durch zusätzliche Daten-

erhebung und -auswertung und damit auch zusätzliche Kosten entstehen. Davon ist bei-

spielsweise in den Themenbereichen Abfall, Energieeintrag, Zooplankton und kommerzielle 

Fischerei auszugehen. Um diese erweiterten Anforderungen bewältigen zu können, fallen im 

Zuständigkeitsbereich der AWZ bei den nachgeordneten Behörden voraussichtlich folgende 

Kosten jährlich an: 

 

UBA 

 

Personal  

613.532,50 €

Stellen   

hD (E 14) 5,5 * 88.721 € = 487.965,50 €

gD (E 11) 1,0 75.912,00 €

mD (E 06) 1,0 49.655,00 €

Gesamt  613.532,50 € 

   

Sachmittel2  290.000 €

Forschungsvorhaben  200.000 €

  

GESAMT pro Jahr  1.103.532,50 €

                                                 
2 Einschließlich Reisemittel, Kosten für Meeresumweltdatenbank, Webclient, Informationssystem QS-BLMP. 
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BfN 

 

Personal  

442.830,00 €

Stellen   

hD (E 13) 4,25  * 70.203 € = 298.362,75 €

gD (E 09) 1,75 * 61.272 € =107.226,00 €

mD (E 06) 0,75 * 49.655 € 37.241,25 €

Gesamt  442.830,00€ 

   

Sachmittel3  85.000 €

GESAMT pro Jahr  527.830,00 €

                                                 
3 Einschließlich Reisemittel. 
 

vTI 

 

Personal  

505.602,50 €

Stellen   

hD (E 13) 3,5 * 70.203 € = 245.710,50 €

gD (E09) 1 61.272,00 €

mD 4 * 49.655 € = 198.620,00 €

Gesamt  505.602,50 € 

   

Sachmittel4  120.000 €

GESAMT pro Jahr  625.602,50 €

                                                 
4 Einschließlich Reisemittel. 
 
Hinzu kommen ca. 678.000 € Schiffsbetrieb- und Ausrüstungskosten, die in den Zuständig-
keitsbereich der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung fallen. 
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BSH 

 

Beim BSH fallen, soweit Überwachungsaufgaben betroffen sind, allenfalls geringe Mehrkos-

ten an. Das BSH, welches solche Aufgaben bereits jetzt vor allem auf der Grundlage des 

Seeaufgabengesetzes mit einem jährlichen Aufwand von ca. 13,6 Millionen Euro durchführt, 

geht nicht vom Anfall von Mehrkosten aus, weil bisher keine durch die MSRL verursachte 

Veränderung in Bezug auf die Quantität oder Qualität der diese Behörde betreffenden Mes-

sungen erkennbar ist. Mehrkosten werden dem BSH im Hinblick auf die Bereiche Abfall und 

Lärm entstehen, die vom BSH frühestens im Jahr 2012 im Einzelnen quantifiziert werden 

können. 

 

Die durch die Umsetzung der Richtlinie insgesamt in der EU anfallenden Kosten werden vor-

aussichtlich nicht unerheblich sein. Die Europäische Kommission schätzt die Kosten für Pla-

nung, Verwaltung und Überwachung für sämtliche Meeresgewässer der Union auf ca. 90 

Millionen Euro in den ersten beiden Jahren der Umsetzung und auf ca. 73 Millionen Euro für 

die Folgejahre (vgl. Europäische Kommission, SEC(2005) 1290, Annex 7). 

 

Für den Bund soll etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln finanziell und stellen-

mäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.  

 

b) Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Die Aufgabe der Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an 

Stauanlagen, die von der WSV errichtet oder betrieben werden, wurde bereits mit dem am 

01.03.2010 in Kraft getretenen neuen Wasserhaushaltsgesetz ausdrücklich als Hoheitsaufga-

be auf die WSV übertragen. Die finanziellen Auswirkungen der Übernahme der neuen Aufga-

be Erhaltung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch die WSV wurden bereits bei 

der Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes betrachtet. Die klarstellenden verfahrensrecht-

lichen Regelungen im Bundeswasserstraßengesetz führen nicht zu zusätzlichen Kosten. 

 

2. Kosten für die Wirtschaft und Preiswirkungen 

Die Neuregelungen im Gesetzentwurf haben keine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft 

und auf das Preisniveau. Nicht auszuschließende indirekte Auswirkungen der Umsetzung der 

MSRL auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, 

sind derzeit nicht quantifizierbar. 
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VII. Bürokratiekosten 

1. Unternehmen 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf Informationspflichten der Unternehmen. 

 

2. Bürgerinnen und Bürger 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf Informationspflichten der Bürgerinnen und 

Bürger. 

 

3. Verwaltung 

Für die Verwaltung wird eine neue Informationspflicht im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-

gung in § 45i begründet. 

 

 

VIII. Befristung 

Eine Befristung dieses Gesetzes kommt nicht in Betracht, da die MSRL, die durch den Ge-

setzentwurf umgesetzt werden soll, ebenfalls keine Befristung enthält.  

 

IX. Auswirkungen des Gesetzentwurfs im Hinblick auf eine nachhaltige Entwick-

lung 

Das Gesetzesvorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Das im Gesetzentwurf 

vorgesehene Instrumentarium zur Erreichung des guten Zustands der Meeresgewässer bis 

Ende 2020 dient dem Umweltschutz bei gleichzeitiger angemessener Berücksichtigung der-

zeitiger und künftiger Nutzungsinteressen im Hinblick auf die Meeresgewässer. 

 

Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie soll diese Richtlinie 

1:1 in das deutsche Recht umsetzen. Die Richtlinie ist in erster Linie eine Verfahrensrichtlinie 

zur Erreichung eines guten Zustandes der Meeresqualität. Bei der Festlegung der Ziele sind 

auch soziale und wirtschaftliche Belange ausdrücklich zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit 

wird in das Verfahren einbezogen. Richtlinie wie Gesetzesentwurf sind einer nachhaltigen 

Meeresbewirtschaftung verpflichtet.  
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Der Gesetzentwurf trägt insbesondere zur Durchführung der Managementregeln der Bundes-

regierung bei: 

 
• Erneuerbare Naturgüter (z. B. Fische) sollen nur im Rahmen ihrer Fähigkeit zur Rege-

neration genutzt werden. Nicht erneuerbare Naturgüter dürfen nur sparsam und in 

dem Umfang genutzt werden, wie sie nicht durch andere, erneuerbare Naturgüter 

oder Materialien ersetzt werden können (vgl. § 45a Absatz 2 Nummer 1 und 3). So 

wird sichergestellt, dass die Regenerationsfähigkeit der erneuerbaren Naturgüter auf 

Dauer erhalten bleibt. 

 
•  Einträge in die Meeresumwelt sind zu verhindern und zu verringern, um die Ver-

schmutzung schrittweise zu beseitigen (vgl. §§ 45a Absatz 2 Nummer 2, 45b Absatz 2 

Nummer 3). So wird sichergestellt, dass die Anpassungsfähigkeit der natürlichen Sys-

teme (z. B. Ozeane) bei Freisetzung von Stoffen (z. B. aus Abfällen und Abwässern) 

auf Dauer erhalten bleibt. 

 

Bei der Nutzung der Meere ist außerdem sicherzustellen, dass es keine signifikanten Auswir-

kungen auf oder Gefahren für die Artenvielfalt des Meeres, die Meeresökosysteme, die 

menschliche Gesundheit und die rechtmäßige Nutzung des Meeres gibt (vgl. § 45b Absatz 2 

Nummer 2). 

 

Da der Gesetzentwurf wie auch die Richtlinie selbst keine konkreten Ziele und Maßnahmen 

enthalten, sondern diese erst aufgrund der Regelungen festgelegt werden sollen, lässt sich 

nicht abschätzen, welche Nachhaltigkeitsindikatoren wie genau beeinflusst werden können. 

 

B. Zu den Vorschriften im Einzelnen 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes) 

 

Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 1a WHG) 

Satz 1 des neuen § 2 Absatz 1a regelt die im Bereich der Meeresgewässer im Sinne des § 3 

Nummer 2a WHG (neu) anwendbaren Vorschriften des WHG. Während die allgemeinen, d.h. 

nicht auf bestimmte Gewässerarten bezogenen Vorschriften des Gesetzes für oberirdische 

Gewässer, Küstengewässer und das Grundwasser gelten (vgl. § 2 Absatz 1 WHG), sollen für 

Meeresgewässer lediglich die Verordnungsermächtigung nach § 23 sowie der neue Abschnitt 
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3a des Kapitels 2 gelten. Die Umsetzung der MSRL wird also nicht zum Anlass genommen, 

den Anwendungsbereich des WHG über die zur Richtlinienumsetzung erforderlichen Vor-

schriften hinaus zu erweitern.  

 

Satz 2 stellt klar, dass die für die Bewirtschaftung der Küstengewässer geltenden Vorschrif-

ten (also insbesondere Kapitel 2 Abschnitt 3) unberührt bleiben. Die allein der Umsetzung 

der MSRL dienenden Vorschriften des neuen Abschnitts 3a in Kapitel 2 bilden ein eigenstän-

diges Regelungsregime, das im Bereich der Küstengewässer zusätzlich zu den schon bislang 

dort geltenden Vorschriften anwendbar ist. Dieser Dualismus resultiert aus den europarecht-

lichen Vorgaben, die nachgezeichnet werden. So enthält die Wasserrahmenrichtlinie Vorga-

ben zu Bewirtschaftungszielen und den ihrer Erreichung dienenden Instrumenten für Küs-

tengewässer, während die MSRL entsprechende Vorgaben für Meeresgewässer trifft, die die 

Küstengewässer einschließen (siehe dort Artikel 3 Nummer 1). Soweit beide Richtlinien die 

Küstengewässer betreffen, sind ihre Regelungsgegenstände im Sinne einer Vermeidung von 

Doppelregelungen nicht inhaltlich aufeinander abgestimmt. Dies betrifft sowohl die verfah-

rensmäßigen Instrumente, die bei beiden Richtlinien weitgehend ähnlich sind, als auch die 

maßgeblichen materiellen Aspekte. Insbesondere enthält die MSRL für die Küstengewässer 

kein Anforderungsprofil, das inhaltlich die bereits nach der Wasserrahmenrichtlinie zu erfül-

lenden Anforderungen berücksichtigt.   

 

Zu Nummer 3 (§ 3 Nummer 2a WHG)       

Die neue Nummer 2a in § 3 dient der Umsetzung der Begriffsbestimmung „Meeresgewässer“ 

in Artikel 3 Nummer 1 der MSRL.  

 

Zu Nummer 4 (§ 23 Absatz 1 WHG) 

Die in den Buchstaben a und b vorgesehenen Erweiterungen der Verordnungsermächtigung 

in § 23 Absatz 1 ermöglichen es, auf Verordnungsebene Detailregelungen zur Bewirtschaf-

tung auch von Meeresgewässern zu treffen. Die MSRL in ihrer derzeitigen Fassung wird zwar 

mit dem vorliegenden Gesetz vollständig in deutsches Recht umgesetzt. Aufgrund der Erwei-

terungen der Verordnungsermächtigung können jedoch neue Anforderungen etwa infolge 

künftiger Ergänzungen der MSRL auf Verordnungsebene geregelt werden.  

 

Zu Nummer 5 (Kapitel 2 Abschnitt 3a) 
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Der neue Abschnitt 3a des Kapitels 2 enthält die zur Umsetzung der MSRL erforderlichen 

Vorschriften. § 45a regelt die Bewirtschaftungsziele für Meeresgewässer, die mit Hilfe des in 

den §§ 45c bis 45k geregelten verfahrensmäßigen Instrumentariums zu erreichen sind. § 45b 

enthält die für das Verständnis des Abschnitts 3a wesentlichen Begriffsbestimmungen. § 45l 

regelt die Zuständigkeit von Bundesbehörden im Bereich der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone und des Festlandsockels. 

 

Die Gliederung des Abschnitts 3a und die Struktur der Regelungen folgen weitgehend der 

Systematik der Richtlinie. Dementsprechend sind folgende Verfahrensschritte zur Erreichung 

der Bewirtschaftungsziele vorgesehen, wobei die nachfolgenden jeweils auf den vorange-

henden Verfahrenschritten aufbauen: Anfangsbewertung (§ 45c), Beschreibung des guten 

Zustands der Meeresgewässer (§ 45d), Festlegung von Zielen (§ 45e), Maßnahmenpro-

gramme (§ 45h), Überprüfungen und Aktualisierungen (§ 45j).  

 

Soweit die Regelungsgegenstände der MSRL denen der Wasserrahmenrichtlinie entsprechen, 

wurde aus Gründen der Kohärenz eine möglichst parallele Regelungsstruktur gewählt (siehe 

etwa die Regelungen zu den Bewirtschaftungszielen für Meeresgewässer (§ 45a) sowie zu 

Fristverlängerungen und Ausnahmen (§ 45g). Um zu vermeiden, dass die Anforderungen 

nach dem neuen Abschnitt 3a die Wiederholung von Maßnahmen zur Folge haben, die für 

Küstengewässer bereits zur Erfüllung der Anforderungen nach der Wasserrahmenrichtlinie 

durchzuführen sind, ist an verschiedenen Stellen vorgesehen, dass diese Maßnahmen bei der 

Umsetzung der MSRL zu berücksichtigen sind (siehe § 45c Absatz 2 Satz 2, § 45d Satz 2, § 

45e Satz 2, § 45f Absatz 2 Satz 2, § 45h Absatz 3 Satz 2). Der neue Abschnitt 3a enthält 

keine Regelungen, die über die Anforderungen der MSRL hinausgehen oder andere Rege-

lungsgegenstände (außerhalb dieser Richtlinie) betreffen.   

 

Zum Verhältnis des Abschnitts 3a zum vorangehenden Abschnitt 3 wird auf die Ausführungen 

zu Nummer 1 verwiesen.  

 

§ 45a WHG 

§ 45a Absatz 1 und 2 dient der Umsetzung von Artikel 1 und Artikel 3 Nummer 8 der MSRL. 

Im Einzelnen: 
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Absatz 1 regelt die für die Bewirtschaftung von Meeresgewässern grundlegenden Bewirt-

schaftungsziele, nämlich das Verschlechterungsverbot (Nummer 1) und die Erhaltung bzw. 

das Erreichen des guten Zustands (Nummer 2). Die Vorschrift übernimmt die Regelungs-

struktur der für die Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer geltenden Parallelvorschrift des 

§ 27 Absatz 1 WHG. Absatz 1 Nummer 1 dient der Umsetzung der entsprechenden Vorgabe 

aus Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der MSRL. Absatz 1 Nummer 2 dient der Umsetzung von 

Artikel 1 Absatz 1 der MSRL. 

 

Absatz 2 konkretisiert die grundlegenden Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1, indem er die 

wesentlichen Maßnahmen beschreibt, die zur Erreichung dieser Bewirtschaftungsziele zu tref-

fen sind. Im Hinblick auf die konkreteren und zum Teil auch weitergehenden Anforderungen, 

die in den §§ 45c bis 45e und 45h in Verbindung mit den jeweiligen Anhängen der MSRL 

geregelt sind, handelt es sich bei den in Absatz 2 aufgeführten Maßnahmen um keine ab-

schließende Aufzählung, was durch die Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Einlei-

tungssatz verdeutlicht wird. Nummer 1 dient der Umsetzung der entsprechenden Vorgabe 

aus Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der MSRL. Dementsprechend sind  zur Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele nach Absatz 1 Meeresökosysteme zu schützen und zu erhalten, oder, 

wo durchführbar, in Gebieten, in denen sie geschädigt wurden, wiederherzustellen. Nummer 

2 dient der Umsetzung von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b der MSRL, wobei die Begriffsbe-

stimmung „Verschmutzung“ nach Artikel 3 Nummer 8 der Richtlinie in die Vorschrift integriert 

wird. Nummer 3 dient der Umsetzung von Artikel 1 Absatz 3 der MSRL, soweit die dort ange-

sprochenen Aspekte nicht bereits durch die übrigen in § 45a geregelten Anforderungen ab-

gedeckt sind. 

 

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a und b, im Hinblick auf die Nordsee als gesondertes Bewirtschaftungsgebiet auch 

in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a Ziffer i der MSRL. 

 

§ 45b WHG 

§ 45b enthält die für das Verständnis des Abschnitts 3a wesentlichen Begriffsbestimmungen 

„Zustand der Meeresgewässer“ (Absatz 1) und „guter Zustand der Meeresgewässer“ (Absatz 

2). Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 3 Nummer 4 der MSRL, Absatz 2 der Umset-

zung von Artikel 3 Nummer 5 der MSRL. Unter „dynamischem Meersgewässer“ ist in erster 

Linie ein System gemeint, das flexibel auf Änderungen der Umwelt (z. B. des Klimas) rea-
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giert. Bei der Beurteilung, ob die Meeresökosysteme ohne Einschränkung funktionieren (Ab-

satz 2 Nummer 1), sind auch die in Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a der MSRL angesproche-

nen hydromorphologischen, physikalischen und chemischen Verhältnisse der Meeresökosys-

teme zu berücksichtigen. Absatz 2 Nummer 3 konkretisiert zugleich den in Artikel 3 Nummer 

5 Buchstabe b der MSRL verwendeten Begriff „Verschmutzung“, wobei die entsprechende 

Begriffsbestimmung nach Artikel 3 Nummer 8 der Richtlinie übernommen wird. Die Europäi-

sche Kommission hat Kriterien und methodische Standards zur Feststellung des guten Um-

weltzustands von Meeresgewässern beschlossen (Beschluss vom 1. September 2010 über 

Kriterien und methodische Standards zur Feststellung des guten Umweltzustands von Mee-

resgewässern, ABl. L 232 vom 2.9.2010, S. 14), die im vorliegenden Zusammenhang zu be-

achten sind.  

 

§ 45c WHG 

Die in § 45c geregelte Anfangsbewertung der Meeresgewässer ist der erste Verfahrensschritt 

zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach § 45a. Sie entspricht inhaltlich der in Artikel 5 

der Wasserrahmenrichtlinie geregelten Bestandsaufnahme für Oberflächengewässer und für 

das Grundwasser. Der Anfangsbewertung kommt im Regelungsgefüge des Abschnitts 3a eine 

zentrale Bedeutung zu, da die Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer (§ 45d 

Satz 1), die Festlegung von Zielen (§ 45e Satz 1) sowie die Aufstellung der Überwachungs-

programme (§ 45f Absatz 1) und der Maßnahmenprogramme (§ 45h Absatz 1 Satz 1) in 

Übereinstimmung mit den Vorgaben der MSRL ausdrücklich auf der Grundlage der Anfangs-

bewertung vorzunehmen sind. 

 

Absatz 1 nennt die in die Anfangsbewertung einzubeziehenden Aspekte. Satz 1 dient der 

Umsetzung von Anhang III der MSRL und verweist im Hinblick auf die Merkmale von Mee-

resgewässern sowie die Belastungen und Auswirkungen, denen sie ausgesetzt sind, auf die 

näheren Maßgaben dieses Anhangs in der jeweils geltenden Fassung. Bei Anhang III handelt 

es sich um eine indikative Liste, die verbindliche Mindestanforderungen normiert; ggf. kön-

nen aber auch weitere Faktoren in die Anfangsbewertung einbezogen werden. Entsprechend 

der Vorgabe in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der MSRL ist die Anfangsbewertung 

nach Satz 1 bis zum 15. Juli 2012 durchzuführen. Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 8 

Absatz 1 der MSRL; die Vorschrift beinhaltet eine zusammenfassende Aufzählung aller Be-

standteile der Anfangsbewertung. Die in Satz 2 Nummer 3 angesprochene wirtschaftliche 

Analyse der Nutzung der Meeresgewässer entspricht der wirtschaftlichen Analyse nach Arti-
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kel 5 Absatz 1 dritter Anstrich der Wasserrahmenrichtlinie. Während die Anforderungen an 

die wirtschaftliche Analyse dort allerdings durch ergänzende Maßgaben in Anhang III der 

Wasserrahmenrichtlinie konkretisiert werden, fehlen entsprechende Konkretisierungen für die 

wirtschaftliche Analyse für Meeresgewässer in der MSRL. Im Übrigen geht die Anfangsbewer-

tung nach der MSRL insoweit über die Vorgaben nach Artikel 5 der Wasserrahmenrichtlinie 

hinaus, als neben der wirtschaftlichen Analyse zusätzlich eine gesellschaftliche Analyse der 

Nutzung der Meeresgewässer durchzuführen ist.  

 

Absatz 2 zielt darauf ab, Doppelarbeit und Widersprüchlichkeiten dadurch zu vermeiden, 

dass entsprechende Maßnahmen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften durchgeführt 

worden sind, bei der Anfangsbewertung zu berücksichtigen sind. Satz 1 dient der Umsetzung 

von Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 der MSRL und stellt klar, dass neben den dort beispielhaft ge-

nannten einschlägigen Bewertungen im Rahmen internationaler Meeresübereinkommen ins-

besondere auch einschlägige Bewertungen im Rahmen der Beobachtung von Natur und 

Landschaft nach § 6 des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen sind. Satz 2 dient 

der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 der MSRL und soll die möglichst weitgehende 

Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie sicher stel-

len. Der Begriff „Übergangsgewässer“ ist im Sinne von Artikel 2 Nummer 6 dieser Richtlinie 

als die Oberflächenwasserkörper in der Nähe von Flussmündungen, die aufgrund ihrer Nähe 

zu den Küstengewässern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im Wesentlichen von 

Süßwasserströmungen beeinflusst werden, zu verstehen.  

 

§ 45d WHG 

§ 45d regelt den auf die Anfangsbewertung nach § 45c folgenden Verfahrensschritt, nämlich 

die Beschreibung des guten Zustands der Meeresgewässer. Die Beschreibung des guten Zu-

stands entspricht der nach der Wasserrahmenrichtlinie erforderlichen Festlegung der typspe-

zifischen Referenzbedingungen für Küstengewässer, die dem sehr guten ökologischen Zu-

stand oder dem sehr guten ökologischen Potenzial entsprechen (siehe dort Anhang II Num-

mer 1.3).    

 

Satz 1 enthält zeitliche und inhaltliche Vorgaben für die Beschreibung des guten Zustands. Er 

dient der Umsetzung von Artikel 9 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang I und Artikel 5 Absatz 

2 Buchstabe a Ziffer ii der MSRL. Die Beschreibung des guten Zustands richtet sich nach den 

näheren Maßgaben des Anhangs I dieser Richtlinie. Alle dort aufgeführten qualitativen De-
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skriptoren sind zu prüfen, um diejenigen Deskriptoren zu ermitteln, die letztlich für die Be-

schreibung des guten Zustands der Meeresgewässer zu verwenden sind (siehe Satz 1 des 

letzten Absatzes von Anhang I). 

 

Das in Satz 2 geregelte Erfordernis, Festlegungen von typspezifischen Referenzbedingungen 

für Küstengewässer weitestgehend zu berücksichtigen, zielt im Hinblick darauf, dass bereits 

nach der Wasserrahmenrichtlinie mit der Festlegung dieser Referenzbedingungen parallele 

Maßnahmen durchzuführen sind, auf die Vermeidung von Doppelarbeit und Widersprüchen 

bei der Umsetzung der MSRL und der Wasserrahmenrichtlinie ab. Die Festlegung typspezifi-

scher Referenzbedingungen für Küstengewässer ist derzeit in den Verordnungen der Länder 

zur Umsetzung der Anhänge II und V der Wasserrahmenrichtlinie geregelt. Die hiernach 

festgelegten typspezifischen Referenzbedingungen sind bei der erstmaligen Beschreibung 

des guten Zustands der Meeresgewässer bis zum 15. Juli 2012 zu berücksichtigen. Die lan-

desrechtlichen Vorschriften sollen durch die vorgesehene Bundesverordnung zum Schutz der 

Oberflächengewässer abgelöst werden. In diesem Zusammenhang ist entsprechend den 

Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie vorgesehen, dass die Festlegungen von typspezifi-

schen Referenzbedingungen, die auf Grund landesrechtlicher Vorschriften vor Inkrafttreten 

der Bundesverordnung erfolgt sind, zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu aktualisieren 

sind (§ 3 Nummer 5 des Entwurfs der Bundesverordnung). Die hiernach überprüften bzw. 

aktualisierten typspezifischen Referenzbedingungen sind bei der Aktualisierung der Beschrei-

bung des guten Zustands der Meeresgewässer (§ 45j) zu berücksichtigen.      

  

Satz 3 soll sicherstellen, dass im Verhältnis zu bereits festgelegten Kriterien für einen günsti-

gen Erhaltungszustand der in den Meeresgewässern vorkommenden natürlichen Lebens-

raumtypen und Arten im Sinne der Anhänge I und II FFH-Richtlinie im Rahmen der Beschrei-

bung des guten Zustands keine neuen oder gar abweichenden Kriterien zugrunde gelegt 

werden. Er dient damit ebenfalls der Vermeidung von Doppelarbeit und Widersprüchen auch 

im Hinblick auf die auf der Grundlage der Beschreibung des guten Zustands dann festzule-

genden Ziele (vgl. § 45e Satz 2 und 3). 

 

§ 45e WHG 

Die Festlegung von Zielen nach § 45e dient dazu, die Zwischen- und Einzelziele zu definie-

ren, die erforderlich sind, um das übergreifende Gesamtziel, nämlich den guten Zustand der 

Meeresgewässer - wie von § 45a Absatz 1 Nummer 2 gefordert - bis zum 31.12.2020 zu er-
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reichen. Der Begriff „Zwischenziel“ bezeichnet dabei die Erreichung bestimmter Vorgaben, 

die noch nicht den Anforderungen des guten Zustands entsprechen, bis zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt vor dem 31.12.2020 (vgl. Anhang IV Nummer 6). Demgegenüber sind mit Ein-

zelzielen Vorgaben im Hinblick auf bestimmte Aspekte des Zustands der Meeresgewässer 

gemeint, die den Anforderungen des guten Zustands entsprechen und daher erst zum 

31.12.2020 erreicht werden müssen. 

 

Satz 1 dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 

2 Buchstabe a Ziffer iii der MSRL. Bei der Festlegung der Ziele nach § 45e Satz 1 sind Im 

Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch soziale und wirtschaftliche Belange angemes-

sen zu berücksichtigen (Anhang IV Nummer 9 der MSRL). Die Sätze 2 und 3 dienen der Um-

setzung von Artikel 10 Absatz 1 Satz 2 der MSRL. Satz 2 nennt als wichtige Beispiele für die 

Umweltziele im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 Satz 2 die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe 

des § 44 und die Erhaltungsziele im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnatur-

schutzgesetzes. Satz 3 dient der Vermeidung von Widersprüchen im Verhältnis der Zwischen- 

und Einzelziele nach Satz 1 zu den anderen einschlägigen Zielen nach Satz 2.      

  

§ 45f WHG 

§ 45f regelt die Aufstellung und Durchführung von Überwachungsprogrammen auf Grundla-

ge der Anfangsbewertung. Mit § 45f Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird Artikel 11 Absatz 1 i. 

V. m. Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der MSRL umgesetzt.  

 

§ 45f Absatz 1 stellt klar, dass die Überwachungsprogramme einerseits dem Monitoring des 

Zustands der Meeresgewässer und andererseits der regelmäßigen Analyse und Anpassung 

der nach § 45e festgelegten Ziele dienen. Die MSRL schreibt den Mitgliedstaaten keine be-

stimmten Überwachungsmaßnahmen vor, die in die Überwachungsprogramme aufzunehmen 

sind. Auch Anhang V der Richtlinie enthält nur allgemeine Umschreibungen der Kriterien, 

insbesondere der Informationen, deren Gewinnung die Überwachungsmaßnahmen dienen. 

Die Richtlinie verlangt nicht in jedem Fall neue Überwachungsmaßnahmen oder -programme, 

sondern erforderlichenfalls nur eine Anpassung von bestehenden Maßnahmen oder Pro-

grammen an die Anforderungen der Richtlinie. Hierbei sollte ggf. auf Programme internatio-

naler bzw. regionaler Meeresschutzorganisationen wie OSPAR oder HELCOM zurückgegriffen 

werden, schon um die notwendige Konsistenz der Überwachung (siehe unten) zu erreichen. 

Auch bei der Überwachung ist zudem ein ökosystemarer Ansatz zu Grunde zu legen. 
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Absatz 2 Satz 1 enthält die zentrale Forderung der Kompatibilität der Überwachungspro-

gramme mit einschlägigen nationalen bzw. EU-Vorschriften (insbesondere Wasserrahmen-

richtlinie, FFH- und Vogelschutzrichtlinie) und internationalen Meeresübereinkommen. Die 

Vergleichbarkeit der Überwachung und ihrer Ergebnisse ist entscheidende Voraussetzung für 

die Erreichung der Ziele der MSRL. Insoweit ist die nationale Überwachung nicht frei, son-

dern muss sich an die überstaatlichen Systeme anpassen. Absatz 2 Satz 2 enthält eine Be-

rücksichtigungspflicht im Hinblick auf die Überwachung von Küstengewässern aufgrund der 

Wasserrahmenrichtlinie. Da es in diesen Bereichen Überschneidungen zwischen der MSRL 

und der Wasserrahmenrichtlinie gibt, ist Doppelarbeit zu vermeiden. 

 

§ 45g WHG 

§ 45g setzt Artikel 14 MSRL um. Da die Richtlinie realistischerweise davon ausgeht, dass in 

bestimmten Fällen die Fristen für das Gesamtziel (guter Zustand der Meeresgewässer bis 

zum 31. Dezember 2020) und die Zwischen- und Einzelziele der Richtlinie nicht überall ein-

gehalten werden können und in weiteren Fällen die Ziele überhaupt nicht eingehalten wer-

den können, lässt sie Fristverlängerungen und Ausnahmen zu. Fristverlängerungen und Aus-

nahmen sind nur für bestimmte Teile der Meeresgewässer zulässig und sollten - aus Nach-

weisgründen - ausdrücklich und schriftlich festgelegt werden. Dies ergibt sich indirekt schon 

aus der Veröffentlichungspflicht nach § 45i Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1.  

 

Die Fristverlängerung nach Absatz 1 kommt nur wegen natürlicher Gegebenheiten (z. B. ho-

her Hintergrundwerte für bestimmte Schadstoffe) in Betracht (Satz 1). Bei Festsetzung neuer 

Fristen sind nach Satz 2 die Auswirkungen auf Meeresgewässer anderer Staaten sowie die 

Hohe See zu berücksichtigen. 

 

Nach Absatz 2 Satz 1 sind Ausnahmen hinsichtlich der Erreichung des guten Zustands nach § 

45a Absatz 1 Nummer 2 oder hinsichtlich der nach § 45e Satz 1 festgelegte Ziele möglich. 

Dies setzt voraus, dass einer oder mehrere der in Absatz 2 Satz 2 genannten vier Gründe 

vorliegt, die den Ausnahmetatbeständen nach Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Buchstaben a bis d 

der MSRL entsprechen. Der Tatbestand der fehlenden Verantwortlichkeit des Mitgliedstaates 

für bestimmte Maßnahmen oder Untätigkeit (Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der 

MSRL) bedarf der Präzisierung, da unklar ist, welche Kriterien und welche Rechtsvorschriften 

für diese Verantwortlichkeit maßgeblich sein sollen. Um die Regelung für den Vollzug hand-
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habbar zu machen, erfasst Nummer 1 daher Handlungen oder Unterlassungen außerhalb des 

Geltungsbereichs des WHG. Auch hinsichtlich der Ausnahmetatbestände nach Absatz 2 ist – 

aus Nachweisgründen – eine schriftliche Darlegung der Gründe angebracht. Insbesondere im 

Falle der Nummer 4 ist nachvollziehbar darzulegen, welche Gründe des Gemeinwohls Maß-

nahmen zur Änderung der physikalischen Eigenschaften der Meeresgewässer erfordern und 

warum der Nutzen der Maßnahmen die nachteiligen Umweltauswirkungen überwiegt. Außer-

dem ist darzulegen, wie sichergestellt wird, dass die Erreichung des guten Zustands der Mee-

resgewässer insgesamt nicht dauerhaft verhindert oder erschwert wird (Satz 4). In allen Fäl-

len des Absatzes 2 Satz 1 ist darzulegen, inwieweit bei der Entscheidung die Auswirkungen 

auf Meeresgewässer anderer Staaten sowie die Hohe See berücksichtigt worden sind (Satz 

2). 

 

Absatz 3 legt fest, dass die zuständige Behörde in den Fällen von Fristverlängerungen oder 

Ausnahmen zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss, um durch die Verlängerungen und Aus-

nahmen nicht die Erreichung der Zwischen- und Einzelziele endgültig unmöglich zu machen, 

weitere Verschlechterungen des Meereszustands zu vermeiden oder nachteilige Wirkungen 

auf diesen Zustand abzuschwächen. Auch hier ist eine schriftliche Darlegung dieser Maß-

nahmen durch die Behörde angezeigt. 

 

§ 45h WHG 

§ 45h regelt die Aufstellung von Maßnahmenprogrammen und enthält zwei wesentliche Fris-

ten: Nach Absatz 1 Satz 1 sind bis zum 31. Dezember 2015 Maßnahmenprogramme aufzu-

stellen, nach Absatz 5 sind bis zum 31. Dezember 2016 die Maßnahmen „durchzuführen“, d. 

h. praktisch umzusetzen, so dass die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt in Vollzug gesetzt 

worden sind. § 45h Absatz 1 bis 3 und 5 setzt Artikel 13 sowie Artikel 14 Absatz 1 vorletzter 

Unterabsatz und Absatz 3 MSRL um. § 45h Absatz 6 setzt Artikel 5 Absatz 3 MSRL um. Die 

MSRL gibt den Mitgliedstaaten keine konkreten Maßnahmen vor, sondern enthält in Anhang 

VI nur eine nicht abschließende Liste der Arten von Maßnahmen, die bei der Aufstellung der 

Programme zu berücksichtigen sind. Allerdings sind die in Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 bis 4 

genannten Maßnahmen bzw. Angaben zwingend. Alle Maßnahmen müssen dem Prinzip der 

nachhaltigen Entwicklung, den Grundsätzen der Vorsorge und der Vorbeugung sowie dem 

Ursprungs- und dem Verursacherprinzip Rechnung tragen (vgl. Erwägungsgrund 27 der 

MSRL). Die räumlichen Schutzmaßnahmen im Sinne des § 56 Absatz 2 des Bundesnatur-

schutzgesetzes schließen Schutzgebiete, die im Rahmen internationaler Übereinkommen 
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festgelegt worden sind (vgl. Artikel 13 Absatz 4 der MSRL), ein. Als Ausgangspunkt für die 

Folgenabschätzungen nach Absatz 2 können die im Umweltbericht nach § 14g des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung enthaltenen Informationen herangezogen werden.  

 

Nach Absatz 3 sind auch Maßnahmen aufgrund von internationalen Vorschriften und Rege-

lungen der EU zu berücksichtigen. Vor allem durch die Maßnahmenprogramme der Wasser-

rahmenrichtlinie (Nähr- und Schadstoffreduzierung, Laichhabitate), aber auch durch die FFH- 

Managementpläne (Nutzungen) oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der Badegewässer-

richtlinie dürfte ein wesentlicher Teil der erforderlichen Maßnahmen bereits umgesetzt sein. 

Dies macht die Aufstellung der Maßnahmenprogramme allerdings nicht überflüssig.  

 

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 2 Absatz 2 der MSRL und trägt den Belangen der 

Verteidigung Rechnung. 

 

 Absatz 5 selbst erlaubt keine Eingriffe in Rechte des Bürgers. Soweit auf Grund dieser 

Vorschrift derartige Eingriffe erforderlich werden, sind sie auf bestehende anderweitige be-

hördliche Eingriffsbefugnisse zu stützen. 

  

 Absatz 6 setzt Artikel 5 Absatz 3 der MSRL um. 

 

§ 45i 

§ 45i Absatz 1 und 2 setzen Artikel 19 Absatz 2 der MSRL, § 45i Absatz 4 setzt Artikel 19 

Absatz 1 MSRL um. Ziel des § 45i wie auch des Artikels 19 MSRL ist es, die Öffentlichkeit 

über die einzelnen Verfahrensschritte bei der Aufstellung der Meeresstrategie rechtzeitig zu 

informieren und ihr ausreichend Gelegenheit zu geben, schriftlich Stellung zu nehmen. Die 

Beteiligung der Öffentlichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz der Meeres-

strategie. Öffentlichkeit im Sinne von § 45i Absatz 1 sind einzelne oder mehrere natürliche 

oder juristische Personen sowie deren Vereinigungen (vgl. § 2 Absatz 6 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung). 

 

Die Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 muss für jedermann zugäng-

lich sein. Den Ländern steht es frei, näher zu regeln, auf welche Weise die Veröffentlichung 

zu erfolgen hat und hierbei z.B. auch eine elektronische Veröffentlichung vorzusehen. Die 

Zusammenfassungen der Entwürfe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bzw. die Entwürfe der 
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Maßnahmenprogramme (Nummer 2) müssen für die Öffentlichkeit verständlich sein. Absatz 

1 Satz 3 stellt klar, dass bei Maßnahmenprogrammen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 in der umfassenderen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 14i des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung aufgeht. Angemessene Frist im Sinne des § 14i Ab-

satz 3 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist in diesem Fall die 

Sechsmonatsfrist nach § 45i Absatz 1 Satz 2.    

 

Für Entwürfe und Zusammenfassungen von Entwürfen nach Absatz 1 Satz 1, die den Bereich 

der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels betreffen, ist nach 

Absatz 3 eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vorgesehen. Für den Be-

reich der Küstengewässer können die Länder Einzelheiten der Veröffentlichung regeln. 

 

§ 45i schließt weitergehende Ansprüche aus anderen Vorschriften (z. B. den Umweltinforma-

tionsgesetzen des Bundes und der Länder, vgl. Artikel 19 Absatz 3 MSRL) nicht aus. 

 

§ 45j 

§ 45j setzt Artikel 17 Absatz 1 und 2 MSRL um. Alle wesentlichen Verfahrensschritte, die in 

den §§ 45c bis 45f und 45h geregelt sind, müssen alle sechs Jahre daraufhin überprüft wer-

den, ob sie noch den tatsächlichen, natürlichen und sonstigen Gegebenheiten aber auch 

neueren Forschungsergebnissen entsprechen, noch ausreichen, noch erforderlich und ange-

messen sind. Ist dies nicht der Fall, sind die Maßnahmen „zu aktualisieren“, d. h. anzupassen 

Dabei ist entsprechend der in den §§ 45c bis 45 f sowie in § 45h genannten Maßgaben zu 

verfahren. 

 

§ 45k 

§ 45k setzt Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 26 

Absatz 3 MSRL um. Neben der Erreichung eines guten Zustands der Meeresgewässer sind 

Koordination der Beteiligten, kohärente Gestaltung der Maßnahmen sowie angemessene Ab-

stimmung mit anderen Maßnahmen der Europäischen Union sowie internationalen Regelun-

gen wesentliches Ziel der Vorschriften. Die Art und Weise der Koordination und Zusammen-

arbeit wird weder durch die MSRL noch durch § 45k konkret vorgegeben. Hierzu sind unter-

halb der Gesetzesebene Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten (insbesondere zwischen 

Bundes- und Landesbehörden mit unterschiedlichen räumlichen und fachlichen Zuständigkei-
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ten) erforderlich. Vorhandene Gremien zur Koordinierung im nationalen und internationalen 

Bereich sollen genutzt und müssen ggf. ausgebaut werden.  

 

Der in § 45k verwendete Begriff der „zuständigen Behörden“ ist weit zu verstehen und um-

fasst auch die zuständigen Behörden von Bundesländern, die keine Küstenländer sind (insbe-

sondere im Hinblick auf den Abfluss oberirdischer Gewässer in ihrem Zuständigkeitsbereich in 

Meeresgewässer). Die zuständigen Behörden dieser Bundesländer haben zwar selbst keine 

Maßnahmen nach den §§ 45c bis 45j zu treffen. Die zur Bewirtschaftung der Meeresgewäs-

ser nach dem Abschnitt 3a erforderlichen Ziele und entsprechenden Maßnahmen erfordern 

jedoch ein Tätigwerden auch der zuständigen Behörden der Binnenländer, das in die von den 

Küstenländern nach den §§ 45c bis 45j zu treffenden Maßnahmen einfließt und dementspre-

chend zwischen Binnen- und Küstenländern abzustimmen ist. Entsprechendes gilt nach Ab-

satz 2 auch im Verhältnis zu Drittstaaten. Zuständige Behörden im Sinne des Absatzes 1 Satz 

2 und 3 sind im Übrigen auch die im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 

und des Festlandsockels zuständigen Bundesbehörden (siehe § 45l). 

 

§ 45l 

§ 45l trifft für die Zuständigkeit von Bundesbehörden im Bereich der deutschen ausschließli-

chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels mit Blick auf das bestehende komplexe Zu-

ständigkeitsgefüge in diesem Bereich keine unmittelbar geltende Regelung, sondern ermäch-

tigt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, entsprechende 

Regelungen zur Zuständigkeit von Bundesbehörden im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem Bundesministerium für Finanzen durch Rechts-

verordnung zu treffen. Der Begriff Bundesbehörden ist weit zu verstehen; er umfasst insbe-

sondere auch Bundesforschungsinstitute. Angesichts der Betroffenheit einer Reihe von Bun-

desbehörden und der voraussichtlich erforderlichen starken Verschränkung der Behördenzu-

ständigkeiten können auch Regelungen zum Zusammenwirken von Bundesbehörden, etwa in 

Form von Einvernehmens- oder Benehmenserfordernissen durch Rechtsverordnung getroffen 

werden. Die §§ 57 und 58 des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt. 

 

Zu Nummer 6 (§ 62 Absatz 4 WHG) 

Nummer 6 konkretisiert die bestehende Verordnungsermächtigung zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen in § 62 Absatz 4. 
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Zu Buchstabe a)  

Die neue Nummer 1 führt die bisherige Nummer 1 unverändert fort. Zusätzlich aufgenom-

men wird die Möglichkeit, auch Mitwirkungspflichten von Anlagenbetreibern im Zusammen-

hang mit der Einstufung von Stoffen zu regeln. Neben der Möglichkeit, Anlagenbetreiber zur 

Selbsteinstufung zu verpflichten, können etwa auch Dokumentations- oder Mitteilungspflich-

ten normiert werden. 

 

Nummer 2 ist eine Neuregelung zur Einsetzung einer beratenden Kommission zu Fragen der 

Stoffeinstufung. 

 

Nummer 3 führt die bisherige Nummer 2 unverändert fort. Zusätzlich aufgenommen wird die 

Möglichkeit, auch Anforderungen an die Lage von Anlagen (z.B. Abstand zu Gewässern) zu 

regeln.  

 

Die Neuregelung in Nummer 4 trägt der großen praktischen Bedeutung technischer Regeln 

im Bereich des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen Rechnung und ermöglicht nähere 

Vorschriften hierzu, etwa zur Bekanntmachung oder verbindlichen Einführung technischer 

Regeln. 

 

Nummer 5 ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Nummer 3 und stellt nunmehr aus-

drücklich klar, dass auch Pflichten bei der Planung, der Überwachung, der Überprüfung, der 

Reinigung und der Änderung von Anlagen nach Absatz 1 sowie Pflichten beim Austreten 

wassergefährdender Stoffe aus diesen Anlagen durch Rechtsverordnung näher geregelt wer-

den können. Der in der derzeitigen Nummer 3 verwendete Begriff der Unterhaltung wird 

ohne materielle Rechtsänderung durch die Begriffe Instandhaltung und Instandsetzung ab-

gelöst, die jeweils Unterfälle der Unterhaltung sind. Der Begriff Pflichten in Nummer 5 um-

fasst nicht nur Pflichten des Anlagenbetreibers, sondern auch Pflichten Dritter, die Tätigkei-

ten im Zusammenhang mit der Anlage ausführen. Er ist weit zu verstehen und erfasst auch 

Pflichten, etwa bei der Errichtung oder dem Betrieb von Anlagen bestimmte technische An-

forderungen zu beachten. Auch die von der derzeitigen Nummer 3 ausdrücklich erfassten 

Anzeige- und Überwachungspflichten fallen unter den Begriff der Pflichten in Nummer 5. Da 

diese Pflichten jedoch nur einen Teil der insgesamt zu regelnden Pflichten ausmachen, wird 

ihre bisherige beispielhafte Aufzählung nicht mehr fortgeführt. Auch der Begriff Betrieb ist 
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weit zu verstehen. Nummer 5 umfasst daher etwa auch Regelungen zu Pflichten bei Be-

triebsstörungen, bei der Inbetriebnahme, bei der Wiederinbetriebnahme und bei Betriebsun-

terbrechungen. Pflichten beim Betrieb können z.B. auch Pflichten zur Überwachung oder 

Überprüfung von Anlagen sein. Die in Nummer 5 ebenfalls vorgesehene Möglichkeit, die 

Durchführung bestimmter Tätigkeiten Sachverständigen oder Fachbetrieben vorzubehalten, 

wird inhaltlich unverändert aus der derzeitigen Nummer 3 übernommen; die entsprechende 

Formulierung wird lediglich redaktionell neu gefasst. 

 

Die Neuregelung in Nummer 6 betrifft behördliche Anordnungsbefugnisse im Einzelfall. 

 

Zu Buchstabe b) 

Die neue Nummer 7 führt die derzeitige Nummer 4 unverändert fort. 

 

       

Zu Artikel 2 (Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes) 

 

Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 3 Nummer 3 Bundesnaturschutzgesetz) 

Nummer 1 dient der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 1 im Hinblick auf Biotoptypen und 

biologische Merkmale nach Tabelle 1 des Anhangs III der MSRL, die neben den von der FFH- 

und Vogelschutzrichtlinie erfassten und in § 6 Absatz 3 Nummer 2 Bundesnaturschutzgesetz 

bereits ausdrücklich genannten natürlichen Lebensraumtypen, Arten und Lebensräumen wei-

tere Biotoptypen und biologische Merkmale anführt, die Gegenstand der mitgliedstaatlichen 

Überwachungsprogramme sein müssen. 

 

Zu Nummer 2 (§ 9 Absatz 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz) 

Mit der Nummer 2 wird klargestellt, dass, wie auch im Rahmen der Aufstellung von Maß-

nahmenprogrammen nach § 82 WHG, bei der Aufstellung von Maßnahmenprogrammen nach 

§ 45h WHG die Inhalte der Landschaftsplanung zu berücksichtigen sind. Zwar finden die 

Vorgaben zur Landschaftsplanung aufgrund der Ausnahmeregelung in § 56 Absatz 1 Bun-

desnaturschutzgesetz für den Bereich der deutschen AWZ und des Festlandsockels keine 

Anwendung. Jedoch kommt das Berücksichtigungsgebot nach § 9 Absatz 5 Satz 1 Bundesna-

turschutzgesetz im Bereich der Küstengewässer zum Tragen, soweit dort Landschaftspläne 

aufgestellt werden. 
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Zu Nummer 3 bis 5 (§ 22 Absatz 3 Satz 4, § 39 Absatz 5 Satz 3 und § 43 Absatz 4 

Bundesnaturschutzgesetz)  

Die in den Nummern 3 bis 5 vorgesehenen Änderungen dienen der redaktionellen Korrektur 

der betreffenden Vorschriften. 

 

Zu Nummer 6 (§ 56 Bundesnaturschutzgesetz) 

Mit der Nummer 6 erfolgt eine Verknüpfung zwischen den in § 57 Bundesnaturschutzgesetz 

angesprochenen geschützten Meeresflächen und den in Artikel 13 Absatz 4 der MSRL ange-

führten räumlichen Schutzmaßnahmen im Rahmen der zu erstellenden Maßnahmenpro-

gramme. Diese betreffen nicht nur marine Natura 2000- Gebiete, sondern auch mögliche 

weitere Meeresschutzgebiete, etwa in Umsetzung von Verpflichtungen aus internationalen 

Übereinkommen. Klarzustellen ist, dass sich die räumlichen Schutzmaßnahmen im Sinne des 

Artikels 13 Absatz 4 MSRL nicht nur auf den Bereich der deutschen AWZ und des Festlandso-

ckels, sondern auch auf den Bereich der Küstengewässer beziehen.   

 

 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 

 

Auf Grund der vorgesehenen Ergänzung der Anlage 3 Nummer 1 unterliegen künftig auch 

Maßnahmenprogramme nach § 45h WHG (neu) der obligatorischen Strategischen Umwelt-

prüfung nach § 14b Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung. Für diese Zuordnung ist insbesondere die strukturelle Ähnlichkeit der Maßnahmenpro-

gramme nach § 45h WHG und der Maßnahmenprogrammen nach § 82 WHG maßgeblich, die 

nach Anlage 3 Nummer 1.4 bereits einer strategischen Umweltprüfung bedürfen. Maßnah-

menprogramme nach § 45h WHG setzen - ebenso wie Maßnahmenprogramme nach § 82 

WHG - regelmäßig einen Rahmen für Entscheidungen über die Zulässigkeit von UVP-

pflichtigen Vorhaben, so dass eine Einzelfallprüfung zur SUP- Pflicht nach § 14b Absatz 1 

Nummer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung hier nicht sachgerecht wä-

re.   

 

 

Zu Artikel 4 (Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes) 

 

Zu Nummer 1 (§ 1 Binnenwasserstraßen, Seewasserstraßen)  
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Die Ergänzung in § 1 Absatz 4 durch die neu eingefügte Nummer 3 ist erforderlich wegen 

der am 01.03.2010 in Kraft getretenen Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes. Das neue 

Wasserhaushaltsgesetz regelt in § 34 die Erhaltung und Wiederherstellung der Durchgängig-

keit von Gewässern, soweit dies zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach der Wasser-

rahmenrichtlinie erforderlich ist. § 34 Absatz 3 des Wasserhaushaltgesetzes überträgt der 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes diese Aufgabe bei Stauanlagen an Bundes-

wasserstraßen, die von ihr errichtet oder betrieben werden, als hoheitliche Aufgabe im Rah-

men des Bundeswasserstraßengesetzes. Die neue Nummer 3 in § 1 Absatz 4 bestimmt, dass 

diese bundeseigenen Einrichtungen oder Gewässerteile, die zur Erhaltung oder Wiederher-

stellung der Durchgängigkeit bei Stauanlagen dienen, die von der Wasser- und Schifffahrts-

verwaltung des Bundes errichtet oder betrieben werden, Teil der Bundeswasserstraße sind 

und damit als Zubehör zur Bundeswasserstraße in den Anwendungsbereich des Bundeswas-

serstraßengesetzes fallen. Sie werden damit auch Schutzgut einer Prüfung, die sich auf den 

Zustand der Bundeswasserstraßen bezieht wie z. B. in § 31 und sind Gegenstand der bau-

aufsichtlichen Verantwortung im Sinne von § 48. Die Formulierung umfasst bundeseigene 

Fischwanderhilfen jeder Art – auch Umgehungsgerinne, die als Gewässerteile anzusehen 

sind. Der Begriff “bundeseigen“ ist in diesem Zusammenhang nicht im bürgerlich-rechtlichen 

Sinn zu verstehen. Entscheidend ist vielmehr, dass die Einrichtungen oder Gewässerteile als 

notwendige Folgemaßnahmen des Betriebs des Wehres in die Zuständigkeit des Bundes fal-

len.  

 

Zu Nummer 2 (§ 7 Allgemeine Vorschriften über Unterhaltung und Betrieb)  

Diese Änderung passt den Wortlaut des § 7 Absatz 3 an die aktuelle Rechtsentwicklung an. 

In der Entstehungszeit des Bundeswasserstraßengesetzes kamen als (landes-)behördliche 

Entscheidungen, von denen die hoheitlich handelnde Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes freizustellen war, nur wasserrechtliche Entscheidungen in Betracht. Die Rechtspre-

chung der Verwaltungsgerichte zeichnet die hoheitlich handelnde Wasser- und Schifffahrts-

verwaltung des Bundes heute auch von anderen landesrechtlichen Genehmigungserforder-

nissen frei (vgl. BVerwG Urteil vom 25.9.2008, 7 A 4/07, Rn. 36, 37; OVG Magdeburg, Be-

schluss vom 28.10.2008, 2 M 195/08, Rn. 9-11). Die Änderung dient daher der Klarstellung.  

 

Zu Nummer 3 (§ 8 Umfang der Unterhaltung)  

Der neue Satz 2 in § 8 Absatz 1 ist eine Folgeänderung zur neuen Nummer 3 in § 1 Absatz 4. 

Die Aufgaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes werden insofern erweitert, 
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als die hoheitliche wasserstraßenrechtliche Unterhaltung neben der Erhaltung eines ord-

nungsgemäßen Zustands für den Abfluss und die Erhaltung der Schiffbarkeit zukünftig auch 

die Erhaltung von Fischwanderhilfen umfasst. Im Übrigen wird auf die Begründung zu Num-

mer 1 verwiesen.  

 

Zu Nummer 4 (§ 12 Allgemeine Vorschriften über Ausbau und Neubau)  

 

Zu Nummer 4 Buchstabe a  

Der neue Satz 2 in § 12 Absatz 2 ist ebenfalls eine Folgeänderung zur neuen Nummer 3 in § 

1 Absatz 4. Mit Satz 2 wird klargestellt, dass Einrichtungen oder Gewässerteile, die der Erhal-

tung oder Wiederherstellung der Durchgängigkeit bei Stauanlagen an Bundeswasserstraßen 

dienen, einen Ausbau im Sinne von § 12 darstellen und einer Planfeststellung nach §§ 14 ff. 

bedürfen. Im Übrigen wird auf die Begründung zu Nummer 1 verwiesen.  

 

Zu Nummer 4 Buchstabe b  

Die Änderung in § 12 Absatz 6 zeichnet die Anpassung an die geltende Rechtslage parallel 

zur Regelung für die Unterhaltung in § 7 Absatz 3 auch für den Ausbau von Bundeswasser-

straßen nach. Es wird auf die Begründung zu Nummer 2 verwiesen.  

 

Zu Nummer 5 (§ 31 Strom und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung) 

Mit dieser Änderung wird lediglich ein grammatikalischer Fehler in § 31 Absatz 4 korrigiert. 

 

 

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten) 

 

Artikel 5 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Anlage 

 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. 6 Abs. 1 NKR-Gesetz:  

Nr. 1429: Gesetz zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie Gesetz 
zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und zur 
Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den oben genannten Gesetzentwurf auf 

Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft.  

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Informationspflichten der Wirtschaft, 

Bürgerinnen und Bürger. Für die Verwaltung wird 1 Informationspflicht eingeführt. Das 

Ressort hat dargelegt, dass dies zur Umsetzung europarechtlicher Vorgaben notwendig 

ist.  

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine 

Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.  

 

 

 

Dr. Ludewig      Prof. Dr. Wittmann 

Vorsitzender      Berichterstatter 
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